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Altenburg. In Zusammenarbeit
zwischen demLandratsamtAlten-
burg, der Horizonte gGmbH und
denSozialarbeiterInnendesAlten-
burger Landes ist in den letzten
Monaten an einerErweiterungdes
suchtpräventiven Angebotes im
Landkreis gearbeitet worden. Ent-
standen ist das Projekt „Freiheit
geSucht!?“, das in diesem Schul-
jahr für alle 8. Klassen des Alten-
burger Landes – rund 750 Schüle-
rinnen und Schüler – angeboten
wird. Dabei sollen sich die Schüler
mit dem Thema Freiheit und
Sucht in zweimal einer Doppel-
stunde imUnterricht auseinander-
setzen. Im Zentrum des Projektes
steht der Besuch des „Revolution
Train“ aus Prag, der vom 16.5. bis
18.5.2019 auf dem Altenburger
Bahnhof Stationmacht. DasAnge-
bot wurde von Landrat Uwe Mel-
zer beauftragt und wird vom
Landkreis Altenburger Land fi-
nanziert.
Der Landkreis hat ein bedarfsgerech-
tes, differenziertes und aufeinander
abgestimmtes Angebot im Bereich
der Suchtprävention. Die Suchtbera-
tungsstelle Altenburger Land, die
schulbezogene Jugendsozialarbeit
und die mobile Jugendarbeit bieten
hierfür eine solide Basis der Primär-
prävention, die es ständig weiterzu-
entwickeln gilt. Dabei hat es sich als
sinnvoll erwiesen, bestehendeAnge-
bote zu koordinieren und in der Le-
benswelt der Kinder und Jugendli-
chen Präsenz zu zeigen. Das Projekt
„Freiheit geSucht!?“ soll mit dem
Besuch des Revolution Train dazu
dienen, einen weiteren öffentlich-
keitswirksamen und für dieZielgrup-
pe methodischen Präventionsansatz
zu gestalten. Ziel ist es, den Schülern
ein authentisches Erlebnis zu vermit-
teln, das in der bisherigen Präventi-
onsarbeit im Altenburger Land so

noch nicht vorkommt. Durch das ge-
plante Projekt soll an die von den
Schulsozialarbeiterinnen in vorheri-
gen Jahrgangsstufen vermittelten In-
halte der Suchtprävention ange-
knüpft werden. So kann das Wissen
um Drogen und Sucht vertieft und
gleichzeitig in ein Verhältnis zum ei-
genen Leben und zu eigenen Einstel-
lungen gesetztwerden.
Die Vorbereitung an den Schulen
läuft seitMitteMärz und erfolgt über
die schulbezogene Jugendsozialar-
beit, die Suchtberatungsstelle, Mitar-
beiter des Jugendamtes und Sozialar-
beiter der Jugendsozialarbeit des Al-
tenburger Landes. In den achten
Klassen finden aktuell zwei Unter-
richtseinheiten statt, in denen die

Themen Freiheit, seelische Zufrie-
denheit und eigene Entscheidungs-
findung im Mittelpunkt stehen. Am
16. und 17. Mai besuchen die Schul-
klassen den Drogenpräventionszug
auf dem Altenburger Bahnhof – ein
multimedialer mobiler Zug aus Prag,
der sich mithilfe interaktiver und
haptischer Elemente insbesondere an
Kinder und Jugendliche imAlter von
12 bis 17 Jahren wendet und vor al-
lem primärpräventiv wirken soll. Die
Schüler werden per Leinwand durch
die Geschichte einer Suchtentste-
hung bei Jugendlichen geführt und
finden sich anschließend selbst in
den Kulissen des Films wieder. Da-
mit soll der Kontext direkt erfahrbar
gemacht und die Jugendlichen ange-

regt werden zu reflektieren, welche
Entscheidungen sie selbst anstelle
der Protagonisten treffen würden.
ZumAbschluss können dieBesucher
einen anonymen Fragebogen zum
Gesehenen ausfüllen, der imNachhi-
nein von der Kreisverwaltung ausge-
wertet und der Öffentlichkeit zur
Verfügung gestellt wird. Auch nach
dem Besuch des Zuges ist das Pro-
jekt noch längst nicht beendet. Denn
in weiteren Unterrichtseinheiten bis
zu den Sommerferien werden die
Projektmitarbeiter mit den Jugendli-
chen über das Erlebte im Zug spre-
chen. Zudem soll eine kreativeVerar-
beitung der Themen Freiheit und
Sucht durch die Jugendlichen eigen-
ständig an denSchulen erfolgen.

Am 18.5.2019 steht der Drogenprä-
ventionszug allen Interessierten, El-
tern, Kindern und Jugendlichen aus
dem Landkreis kostenlos zur Verfü-
gung. Dieser dritte Tag wird von der
Kreissparkasse Altenburger Land
und dem WAMM e. V. gesponsert.
Nähere Informationen zu diesem
Tag sind zum gegebenen Zeitpunkt
der Tagespresse zu entnehmen. Für
Fragen steht KerstinHopfmann vom
Fachdienst Jugendarbeit/Kinderta-
gesbetreuung des Landratsamtes un-
ter der Telefonnummer: 03447 586
523 oder per E-Mail: kerstin.
hopfmann@altenburgerland.de
gern zurVerfügung.

JF

Landkreis startet Drogenpräventionsprojekt „Freiheit
geSucht!?“ und holt Revolution Train nachAltenburg

Der Revolution Train aus Prag macht im Mai Station in Altenburg. Foto: petr peLucha photography



Die nächsten Ausgaben des Amtsblattes
„DasAltenburger Land“

erscheinen am 4. Mai 2019, am 25. Mai 2019
und am 8. Juni 2019.

Redaktionsschluss für die Ausgabe am 4. Mai
ist der 23. April 2019.
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DerKreistag des LandkreisesAl-
tenburger Land hat in seiner 33.
Sitzung am 3.April 2019 folgende
Beschlüsse gefasst:

Beschluss Nr. 304:
1. Der Kreistag beschließt den Bei-
tritt des Landkreises Altenburger
Land zum Zweckverband Kom-
munale Informationsverarbeitung
Sachsen (KISA) und nimmt die als
Anlage 1 beigefügte Satzung die-
ses Zweckverbandes und als Anla-
ge 2 die 1. Satzung zur Änderung
der Neufassung der Verbandssat-
zung des Zweckverbandes zur
Kenntnis.
2. Der Kreistag beauftragt und er-
mächtigt den Landrat, den Beitritt
des Landkreises Altenburger Land
zum Zweckverband Kommunale
Informationsverarbeitung Sachsen
(KISA) unverzüglich zu beantra-
gen und alle im Rahmen des Bei-
trittsverfahrens erforderlichen Er-
klärungen abzugeben und entge-
genzunehmen. Dies gilt auch für
die Einholung von rechtsaufsichtli-
chenGenehmigungen.

Beschluss Nr. 305:
Der Geltungszeitraum des Nahver-
kehrsplanes des Landkreises Al-
tenburger Land, Geltungszeitraum
2014-2018, vom 03.12.2014 (Be-
schluss Nr. 61) wird bis zum
31.12.2020 verlängert. Der zum

Nahverkehrsplan gehörende Inves-
titionsplan ist jährlich fortzuschrei-
ben.

Beschluss Nr. 306:
Der Kreistag beschließt die politi-
schen Leitlinien für die Integration
im Landkreis Altenburger Land
gemäß Anlage. Auf dieser Grund-
lage werden konkrete Handlungs-
empfehlungen erarbeitet.

Beschluss Nr. 307:
DerKreistag beschließt, das verun-
fallte Feuerwehrfahrzeug zum er-
zielbaren Restwert Höchstgebot
von 54.700 Euro Brutto an die Fir-
ma Uslugi Transportowe, Konina
50, PL34-735 Niedzwiedz, zu ver-
äußern.

Beschluss Nr. 308:
Der Landrat wird beauftragt, ein-
mal im Jahr dem Kreistag über die
Mittelverwendung und Aktivitäten
zur touristischen Vermarktung des
Landkreises Altenburger Land zu
berichten.

UweMelzer
Landrat

Hinweis: Anlagen können im
Landratsamt Altenburger Land,
Büro des Kreistages, Lindenau-
straße 9, 04600 Altenburg, einge-
sehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung
der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
des Kreistages des LandkreisesAltenburger Land
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Der Ausschuss für Wirtschaft,
Umwelt und Bau hat in seiner 47.
Sitzung am 12. März 2019 folgende
Beschlüsse gefasst:

BeschlussNr. 72:
Der Ausschuss für Wirtschaft, Um-
welt und Bau beschließt dieVergabe
der Planungsleistungen –Objektpla-
nung Innenräume – im Ergebnis der
Bewertung nach europaweiter Aus-
schreibung für die Grundsanierung
und Restaurierung des Lindenau-
Museums in 04600 Altenburg für
die Leistungen des Architekten an
den Bewerber mit der höchsten
Punktzahl imWettbewerb.DenAuf-
trag erhält die whitebox GbR, Kö-
nigstraße 16, 01097Dresden,mit ei-
ner vorläufigen Gesamthonorar-
summe in Höhe von ca. 415.733,85
EUR (brutto). Die Beauftragung er-
folgt stufenweise in Abhängigkeit
von der Bewilligung der Zuwen-
dung, vorläufig für die Leistungs-
phasen 1 bis 4 derHOAI.

BeschlussNr. 73:
Der Ausschuss für Wirtschaft, Um-
welt und Bau beschließt dieVergabe
der Planungsleistungen – Trag-
werksplanung – imErgebnis derBe-
wertung nach europaweiter Aus-
schreibung für die Grundsanierung
und Restaurierung des Lindenau-
Museums in 04600 Altenburg für
die Leistungen des Tragwerkplaners
an den Bewerber mit der höchsten
Punktzahl im Wettbewerb. Somit
soll derAuftrag an das Ingenieurbü-
ro Dr. Krämer GmbH, Brehmestra-
ße 13, 99423Weimar, mit einer vor-
läufigen Gesamthonorarsumme in
Höhe von ca.186.788,04EUR (brut-
to) vergeben werden. Die Beauftra-
gung erfolgt stufenweise in Abhän-
gigkeit von der Bewilligung der Zu-
wendung, vorläufig für die Leis-
tungsphasen 1 bis 4 derHOAI.

BeschlussNr. 74:
Der Ausschuss für Wirtschaft, Um-
welt und Bau beschließt dieVergabe
der Planungsleistungen – Techni-
sche Ausrüstung – im Ergebnis der
Bewertung nach europaweiter Aus-
schreibung für die Grundsanierung
und Restaurierung des Lindenau-
Museums in 04600 Altenburg für
die Leistungen des Architekten an
den Bewerber mit der höchsten
Punktzahl imWettbewerb.DenAuf-
trag erhält die DTP Theaterbühnen-
technik GmbH, Leipziger Straße
13b, 01097 Dresden, mit einer vor-
läufigen Gesamthonorarsumme in
Höhe von ca. 90.028,94 EUR (brut-
to). DieBeauftragung erfolgt stufen-
weise in Abhängigkeit von der Be-
willigung der Zuwendung, vorläufig
für die Leistungsphasen 1 bis 4 der
HOAI.

Der Werkausschuss des Dienst-
leistungsbetriebes Abfallwirt-
schaft/Kreisstraßenmeisterei des
LandkreisesAltenburger Land hat in
seiner 28. Sitzung am 18. März
2019 folgendeBeschlüsse gefasst:

BeschlussNr. 35:
Der Werkausschuss des Dienstleis-
tungsbetriebes Abfallwirtschaft/
Kreisstraßenmeisterei beschließt die
überplanmäßige Mehrausgabe von
125T€ für 2019.

BeschlussNr. 36:
Der Werkausschuss beschließt, den
Auftrag für Los 1 – Rohbau mit an-
teiligenAußenanlagen zumBauvor-
haben Ersatzneubau Waage- und
Sozialgebäude, Deponie Altenburg,
Leipziger Straße in 04600Altenburg
der Firma Heinrich Wassermann
GmbH & Co. KG, Zweigniederlas-
sung Crossen a. d. Elster, Prokurist
Herrn Dipl.-Ing. Matthias Tille, Am
Rautenanger 8, 07613 Crossen, auf
dasAngebot vom01.02.2019mit ei-
ner Bruttoauftragssumme in Höhe
von 324.884,24Euro zu erteilen.

BeschlussNr. 37:
Der Werkausschuss beschließt, den
Auftrag Lieferung eines Kombinati-
ons (Tandem) Mahdgerätes inkl.
Ast- und Wallheckenschere der Fir-
ma Henne Nutzfahrzeuge GmbH,
Hans-Grade-Straße 2, 04509 Wie-
demar, auf das Angebot vom
21.02.2019 mit einer Bruttoauf-
tragssumme in Höhe von 95.828,80
Euro zu erteilen.

BeschlussNr. 38:
Mit der Durchführung einer Haus-
müll- und LVP-Analyse 2019/2020
im Landkreis Altenburger Land
wird die Firma SHC Sabrowski-
Hertrich-Consult GmbH, Lichte Ei-
che 3, Erlenbach am Main, zu einer
Bruttoauftragssumme von 30.170 €
beauftragt.

Der Ausschuss für Wirtschaft,
Umwelt und Bau hat in seiner 48.
Sitzung am 26. März 2019 folgende
Beschlüsse gefasst:

BeschlussNr. 75:
Der Ausschuss für Wirtschaft, Um-
welt und Bau beschließt dieVergabe
von Planungsleistungen zur Sanie-
rung/zum Umbau Haus 3 mit Er-
weiterungsbau undAbbruch Haus 2
der StaatlichenGrundschuleNobitz:
1. für die Objektplanung Gebäude
der Leistungsphasen 5 bis 9 an das
Architekturbüro Runst, Dipl.-Ing.
Ulrike Runst, Dorfstraße 45, 04626
Vollmershain, mit vorläufigen Ho-
norarkosten in Höhe von ca.
297.700,00EuroBrutto,
2. für die Technische Ausrüstung

(Heizung/Lüftung/Sanitär) der Leis-
tungsphasen 5 bis 9 an das IBZ In-
genieurbüro Haustechnik, Ralf
Zölsmann, Coswitzanger 5, 04626
Schmölln, mit vorläufigen Honorar-
kosten in Höhe von ca. 67.300,00
EuroBrutto,
3. für die Technische Ausrüstung
(Elektrotechnik) der Leistungspha-
sen 5 bis 9 an das Ingenieurbüro
Elektroanlagen und Gebäudetech-
nik, P. Dietrich GmbH, Teichstraße
30, 04600 Altenburg, mit vorläufi-
gen Honorarkosten in Höhe von ca.
44.400,00EuroBrutto.

BeschlussNr. 76:
Der Ausschuss für Wirtschaft, Um-
welt und Bau beschließt dieVergabe
der Planungsleistungen –Objektpla-
nung Gebäude – für die Erneuerung
des Flachdaches vom Förderzen-
trum Schmölln, Am Kemnitzgrund
10 in 04626 Schmölln an dieArchi-
tekten und Ingenieure, Wittig/He-
genbarth, Brandstraße 7, 04626
Schmölln.
Die vorläufigeAuftragssummewur-
de mit einem Bruttohonorar von ca.
35.300EURermittelt. DieBeauftra-
gung erfolgt stufenweise.

Der Ausschuss für Soziales und
Gesundheit hat in seiner 30. Sit-
zung am 28. März 2019 folgende
Beschlüsse gefasst:

BeschlussNr. 6:
DerAusschuss für Soziales und Ge-
sundheit beschließt die prozentuale
Verteilung der Mittel auf die Hand-
lungsziele der „Integrierten Fachpla-
nung für Familien des Landkreises
Altenburger Land“ 2019 gemäßAn-
lage.

BeschlussNr. 7:
DerAusschuss für Soziales und Ge-
sundheit beschließt die Höhe der
Förderung in 2019 für die Projekte
zur Umsetzung der Handlungsziele
der „Integrierten Fachplanung für
Familien des Landkreises Altenbur-
ger Land 2019 bis 2020“ gemäßAn-
lage 2.
Der Ausschuss beschließt, nicht in
Anspruch genommene Fördermittel
in der nächsten Sitzung auf Vor-
schlag der Verwaltung zu vergeben.
Die Verwaltung wird beauftragt,
weitere Fördermittel beim Land zu
beantragen.

UweMelzer
Landrat

Hinweis:
Anlagen können imLandratsamtAl-
tenburger Land, Büro des Kreista-
ges, Lindenaustraße 9, 04600Alten-
burg, eingesehenwerden.

Öffentliche Bekanntmachung
der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse derAusschüsse des

Kreistages des LandkreisesAltenburger Land

Öffentliche Ausschreibungen von
Bau-, Liefer- und Dienstleistun-
gen des Landratsamtes Altenbur-
ger Land finden Sie im Internet
unter: www.altenburgerland.de
in der Rubrik „Aktuelles/Presse“.
Auswahl Öffentlicher Aus-
schreibungenVOB/A:

SB-B 020-2019 Gemeinschafts-
maßnahme Erneuerung K 227
Kleintreben-Pahna 2. BA, Fo-
ckendorf, Straßenbau, Gehwege,
Abwasser und Trinkwasser

HB-B 026-2019 Berufsbildende
Schule für Wirtschaft und Sozia-

les Altenburg, Sanierung Außen-
treppen
Los 1 – Baumeisterarbeiten
Los 2 – Schlosserarbeiten
Los 3 – Naturwerksteinarbeiten
SB-B 023-2019 Erneuerung
K 530 Großstechau/Ingramsdorf,
Straßenbau

ÖffentlicheAusschreibungen

Der Deponieeigenkontrollbericht
nach Verordnung über Deponien
und Langzeitlager (Deponiever-
ordnung – DepV) für das Jahr
2018 der Deponie Großlöbichau
wird in der Geschäftsstelle des
ZRO, Deponie Großlöbichau, An

der B 7, 07751 Großlöbichau im
Zeitraum 15.04.2019 bis
17.06.2019 ausgelegt.
Die Einsichtnahme ist Montag
bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr
sowie Freitag von 8 bis 12 Uhr
möglich.

Öffentliche Bekanntmachung
Deponieeigenkontrollbericht desZweckverbandes
RestabfallbehandlungOstthüringen (ZRO)
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I.AllgemeineVorschriften
§ 1 Name, Sitz, Rechtsstellung.
(1) Der Zweckverband führt den
Namen „ZweckverbandWasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung
Altenburger Land“. Er ist eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts.
(2) Der Zweckverband hat seinen
Sitz in Nobitz, OTWilchwitz.

§ 2 Verbandsmitglieder.
(1) Verbandsmitglieder sind die
Städte Gößnitz, Lucka und
Schmölln (mit den Ortsteilen Alt-
kirchen, Braunshain, Drogen, Gim-
mel, Gödissa, Göldschen, Groß-
braunshain, Großtauschwitz, Hart-
ha, Illsitz, Jauern, Kleintauscha,
Kleintauschwitz, Kratschütz,
Lumpzig, Mohlis, Nöbden, Plat-
schütz, Prehna, Röthenitz, Trebula)
sowie die Gemeinden Dobitschen,
Fockendorf, Gerstenberg, Göhren,
Haselbach, Heyersdorf, Krie-
bitzsch, Langenleuba-Niederhain,
Lödla, Mehna, Monstab, Nobitz
(ohne die Ortsteile Gieba, Gold-
schau, Gösdorf, Großmecka, Löh-
migen, Maltis, Podelwitz, Runs-
dorf, Tautenhain, Zehma, Zumroda,
Zürchau), Ponitz, Rositz, Starken-
berg, Treben, undWindischleuba.
(2)Andere Gemeinden können dem
Zweckverband beitreten. Die Be-
schlussfassung über den Beitritt
setzt einen beschlussfähigenAntrag
der Beteiligten voraus. Der Beitritt
bedarf einer Änderung der Ver-
bandssatzung und der Genehmi-
gung der Rechtsaufsichtsbehörde.
(3) Jedes Verbandsmitglied kann
zum Schluss eines Rechnungsjah-
res aus dem Zweckverband austre-
ten, wenn die Verbandsversamm-
lung mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der satzungsmäßigen Stim-
menzahl zustimmt. Der Austritt
muss mindestens ein Jahr vorher
schriftlich erklärt werden; er bedarf
einer Änderung der Verbandssat-
zung und der Genehmigung der
Aufsichtsbehörde. Das Recht, aus
wichtigem Grund zu kündigen,
bleibt unberührt (§ 38 Abs. 5
ThürKGG).

§ 3 Räumlicher Wirkungs-
kreis. Der räumliche Wirkungs-
kreis des Zweckverbandes umfasst
das Gebiet seiner Mitglieder. Au-
ßerhalb des räumlichen Wirkungs-
kreises des Zweckverbandes kann
der Zweckverband in Einzelfällen
Vereinbarungen oder Verträge zur
Übernahme von Abwässern bzw.
Wasserversorgung abschließen.
Hierzu ist eine Zustimmung der
Verbandsversammlung erforder-
lich.

§ 4 Aufgaben und Befugnisse.
(1) Der Zweckverband hat die Auf-
gabe, die erforderlichen Anlagen
zur Wasserversorgung und zur Ab-
wasserbeseitigung zu errichten, zu
übernehmen, zu betreiben und zu

unterhalten, mit Ausnahme der An-
lagen der Straßenoberflächenent-
wässerung (Regenwassereinläufe
und Sinkkästen).
(2) Der Zweckverband erfüllt seine
Aufgabe ohneGewinnabsicht.
(3) Die Rechte und Pflichten der
Verbandsmitglieder aus dem Auf-
gabenbereich des Zweckverbandes
und die dazu notwendigen Befug-
nisse einschließlich der Satzungs-
gewalt gehen auf den Zweckver-
band über.

II.Verfassung undVerwaltung
§ 5 Verbandsorgane. Die Orga-
ne des Zweckverbandes sind:
1. DieVerbandsversammlung (§ 6)
2. DerVerbandsvorsitzende (§10)
3. DerVerbandsausschuss (§13)

§ 6 Verbandsversammlung.
(1) Die Verbandsversammlung be-
steht aus demVerbandsvorsitzenden
und den übrigenVerbandsräten.
(2) Die gesetzlichen Vertreter der
Verbandsgemeinden gehören Kraft
Amtes als Verbandsräte der Ver-
bandsversammlung an. Im Falle ih-
rer rechtlichen oder tatsächlichen
Verhinderung tritt ihr gesetzlicher
Stellvertreter an ihre Stelle.
(3) Verbandsmitglieder mit mehr als
1000 Einwohnern entsenden für je
weitere angefangene 1000 Einwoh-
ner einen weiteren durch den Ge-
meinderat zu bestellenden Ver-
bandsrat in die Verbandsversamm-
lung, doch zusammen mit dem ge-
setzlichen Vertreter nicht mehr als
40 v. H. der satzungsmäßigen Stim-
men. Für die Berechnung der Sitze
ist die Einwohnerzahl maßgebend,
die bei der Wahl der Verbandsräte
zu Beginn der laufenden gesetzli-
chenAmtszeit zugrunde gelegt wur-
de. Jeder Verbandsrat hat nur eine
Stimme.
(4) Für jeden weiteren Verbandsrat
ist ein Stellvertreter zu benennen.
Verbandsräte können sich nicht un-
tereinander vertreten.
(5) Die Verbandsräte und ihre Stell-
vertreter werden für die Dauer der
zum Zeitpunkt der Bestellung lau-
fenden Kommunalwahlperioden
der Gemeinderäte undKreistage be-
stellt. Abweichend hiervon endet
dieAmtszeit
1. bei Mitgliedern des Vertre-
tungsorgans eines Verbandsmit-
glieds auch mit dem vorzeitigen
Ausscheiden aus dem Vertre-
tungsorgan,
2. bei kommunalen Wahlbeam-
tenmit der Beendigung des
Beamtenverhältnisses oder ihrer
Abberufung durch das Beschluss-
organ der Gebietskörperschaft,
wenn die Beendigung oderAbbe-
rufung vor demAblauf der Kom-
munalwahlperiode nach Satz 1
liegt.

Die Verbandsräte und ihre Stell-
vertreter üben ihr Amt bis zum
Amtsantritt der neuen Verbands-

räte weiter aus.

§ 7 Einberufung derVerbands-
versammlung. (1) Die Verbands-
versammlung wird durch den Vor-
sitzenden schriftlich einberufen. Die
Einladung muss Zeit und Ort der
Sitzung sowie die Beratungsgegen-
stände angeben und den Verbands-
räten spätestens zwei Wochen vor
der Sitzung zugehen. Sofern eine
Entscheidung nicht ohne Nachteil
für den ZAL aufgeschoben werden
kann, kann derVerbandsvorsitzende
die Frist bis auf 24 Stunden verkür-
zen.
(2) Der Entwurf der Haushaltssat-
zung und des Haushaltsplanes mit
seinen Anlagen und der Finanzplan
ist den Verbandsmitgliedern spätes-
tens vierWochen vor der Beschluss-
fassung in der Verbandsversamm-
lung zu übermitteln.
(3) Die Verbandsversammlung ist
jährlich mindestens einmal einzube-
rufen. Sie muss außerdem einberu-
fen werden, wenn es ein Viertel der
Verbandsräte unter Angabe der Be-
ratungsgegenstände beantragt.

§ 8 Beschlüsse und Wahlen in
derVerbandsversammlung.
(1) Die Verbandsversammlung ist
beschlussfähig, wenn sämtlicheVer-
bandsräte ordnungsgemäß geladen
sind und dieMehrheit derVerbands-
räte vertreten und stimmberechtigt
ist. Über andere als in der Einladung
angegebene Beratungsgegenstände
darf nur dann Beschluss gefasst
werden, wenn alle Verbandsräte er-
schienen und mit einer Beschluss-
fassung einverstanden sind.
(2) Wird die Verbandsversammlung
wegen Beschlussunfähigkeit, die
nicht auf der persönlichen Beteili-
gung der Mehrheit der Verbandsräte
beruht, innerhalb von vier Wochen
zum zweiten Mal zur Verhandlung
über denselben Gegenstand einbe-
rufen, so ist sie ohne Rücksicht auf
die Zahl der Erschienenen be-
schlussfähig; auf diese Folge ist in
der zweiten Ladung, unter Beach-
tung des § 30 Abs. 1 Satz 2
ThürKGG, ausdrücklich hinzuwei-
sen.
(3) Beschlüssewerdenmit einfacher
Stimmenmehrheit gefasst, soweit
das Gesetz oder die Verbandssat-
zung nicht etwas anderes vor-
schreibt. Bei Stimmengleichheit ist
der Antrag abgelehnt. Es wird offen
abgestimmt.
(4)MehrereVerbandsräte einesVer-
bandsmitglieds geben ihre Stimmen
nach interner Abstimmung nach
dem Mehrheitsprinzip durch den
gesetzlichenVertreter desVerbands-
mitglieds einheitlich ab. Bei Stim-
mengleichheit in der internen Ab-
stimmung entscheidet die Stimme
des gesetzlichen Vertreters. § 30
Abs. 2 Satz 6 ThürKGG gilt ent-
sprechend. Sind natürliche Personen
oder juristische Personen des Privat-

rechts Verbandsmitglieder, so dür-
fen ihre Stimmen insgesamt zwei
Fünftel der in der Verbandssatzung
festgelegten Stimmenzahl nicht er-
reichen; dies gilt nicht für juristische
Personen des Privatrechts, deren
Kapital sich ganz oder überwiegend
in öffentlicherHand befindet.
(5) Bei Wahlen wird geheim abge-
stimmt. Gewählt ist, wer mehr als
die Hälfte der abgegebenen gültigen
Stimmen erhält. Stimmenthaltungen
und leere Stimmzettel sind ungültig.
Wird die Mehrheit im ersten Wahl-
gang nicht erreicht, so findet eine
Stichwahl unter den beiden Bewer-
bern mit den höchsten Stimmenzah-
len statt. Gewählt ist, wer die meis-
ten Stimmen erhält. Bei Stimmen-
gleichheit in der Stichwahl entschei-
det das Los.
(6) Über die Sitzungen der Ver-
bandsversammlung sind Nieder-
schriften aufzunehmen. Die Rege-
lungen des § 42 ThürKO gelten ent-
sprechend.

§ 9 Zuständigkeit der Ver-
bandsversammlung. Die Ver-
bandsversammlung ist ausschließ-
lich zuständig für nachfolgendeAn-
gelegenheiten:
(1) Änderung der Verbandssatzung,
die Auflösung des Zweckverbandes
und dieBestellung vonAbwicklern;
(2) Erlass, Änderung oder Aufhe-
bung sonstiger Satzungen;
(3) Erlass, Änderung oder Aufhe-
bung derGeschäftsordnung;
(4) Wahl des Verbandsvorsitzenden
und seiner Stellvertreter;
(5) Erlass der Haushaltssatzung, des
Haushaltsplanes mit den dazugehö-
rigen Anlagen und des Finanzpla-
nes;
(6) Festsetzung des Jahresabschlus-
ses, Verwendung des Jahresgewin-
nes, Behandlung des Jahresverlustes
sowie die Entlastung;
(7) Die Einstellung und Entlassung
desWerkleiters;
(8) Die Festsetzung von Umlagen
nach den Festlegungen der Ver-
bandssatzung;
(9) Den Erwerb, die Belastung und
dieVeräußerung vonGrundstücken;
(10) Angelegenheiten, die sich die
Verbandsversammlung im Einzel-
fall vorbehält;
(11) SonstigesAngelegenheiten, die
Kraft Gesetz der Entscheidung der
Verbandsversammlung unterliegen.
(12) Die Verbandsversammlung ist
zuständig für dieVergabe vonLiefe-
rungen und Leistungen im Rahmen
des genehmigten Haushaltsplanes
mit einem Auftragswert über
250,0TEuro.

§ 10 Verbandsvorsitzender. Der
Verbandsvorsitzende und zwei
Stellvertreter werden von der Ver-
bandsversammlung aus ihrer Mitte
für die Dauer der zum Zeitpunkt der
Wahl laufenden Kommunalwahlpe-
rioden der Gemeinderäte und Kreis-

tage gewählt. Sie üben ihrAmt nach
Ablauf der Zeit, für die sie gewählt
sind, bis zum Amtsantritt des neu
gewählten Verbandsvorsitzenden
weiter aus.

§ 11 Zuständigkeiten des Ver-
bandsvorsitzenden. (1) Der Ver-
bandsvorsitzende und im Verhinde-
rungsfall in der Reihenfolge seine
Stellvertreter vertreten den Zweck-
verband nach außen. Er bereitet die
Beratungsgegenstände der Ver-
bandsversammlung und des Ver-
bandsausschusses vor und führt in
ihr denVorsitz.
(2) Der Verbandsvorsitzende voll-
zieht die Beschlüsse der Verbands-
versammlung und desVerbandsaus-
schusses und erledigt in eigener Zu-
ständigkeit alle Angelegenheiten,
die nach der jeweils geltenden
Kommunalordnung Kraft Gesetzes
demBürgermeister zukommen.
(3) Insbesondere ist er berechtigt,
außerhalb des Investitionsplanes für
den Zweckverband Verpflichtungen
bis zu 10,0 T Euro einzugehen so-
wie anstelle der Verbandsversamm-
lung oder des Verbandsausschusses
dringende Anordnungen zu treffen
und unaufschiebbare Geschäfte zu
besorgen. Hiervon hat er der Ver-
bandsversammlung bzw. dem Ver-
bandsausschuss in der nächsten Sit-
zungKenntnis zu geben.
(4) Durch besonderen Beschluss der
Verbandsversammlung können dem
Verbandsvorsitzenden, mit Ausnah-
me der laufenden Geschäfte der
Werkleitung, weitereAngelegenhei-
ten zur selbständigen Erledigung
übertragenwerden.
(5) Erklärungen, durch die der
Zweckverband verpflichtet werden
soll, bedürfen der Schriftform.
(6) Der Verbandsvorsitzende kann
der Werkleitung Weisungen ertei-
len, um die Erfüllung der Aufgaben
des Eigenbetriebes zu sichern und
Missstände zu beseitigen.
§ 12 Rechtsstellung der Ver-
bandsvorsitzenden. Der Verbands-
vorsitzende und seine Stellvertreter
sind ehrenamtlich tätig.
§ 13 Zusammensetzung des Ver-
bandsausschusses. Mitglieder des
Verbandsausschusses sind:
a) derVerbandsvorsitzende,
b) die gesetzlichen Vertreter der
Verbandsgemeinden mit mehr als
1000Einwohnern,
c) die Stellvertreter des Verbands-
vorsitzenden als beratende Mit-
glieder.

§ 14 Sitzung und Beschlüsse des
Verbandsausschusses. Für die Sit-
zung und Beschlüsse des Verbands-
ausschusses gelten die §§ 7 und 8
entsprechend, ungeachtet dessen
wird die Ladungsfrist auf eine Wo-
che verkürzt.

Fortsetzung auf Seite 4

Öffentliche Bekanntmachung
derVerbandssatzung des ZweckverbandesWasserversorgung- undAbwasserentsorgungAltenburger Land vom 18. März 2019

Die nachfolgend abgedruckte Ver-
bandssatzung des Zweckverban-
des Wasserversorgung- und Ab-

wasserentsorgung Altenburger
Land (ZAL) wurde der Rechtsauf-
sichtsbehörde durch den Zweck-

verband mit Schreiben vom 27.
Februar 2019 gemäß § 42 Abs. 2
ThürKGG angezeigt. Die rechts-

aufsichtliche Würdigung wurde
mit Schreiben vom 12. März 2019
erteilt. Die Satzung enthält keine

genehmigungspflichtigen Tatbe-
stände nach § 42 Abs. 1
ThürKGG.

Bekanntmachung
der Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 42Abs. 3 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG)
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§ 15 Zuständigkeit des Ver-
bandsausschusses. (1) Der Ver-
bandsausschuss ist zur selbständi-
gen Erledigung zuständig für alle in
den Angelegenheiten des Zweck-
verbandes zu treffenden Maßnah-
men und abzuschließenden Ge-
schäfte, soweit er nicht durch das
Gesetz oder die Verbandssatzung
darin beschränkt ist und die Ver-
bandsversammlung oder der Vorsit-
zende zuständig ist.
(2) Der Verbandsausschuss ist fer-
ner zuständig für alleAngelegenhei-
ten, die ihm durch Einzelbeschluss
der Verbandsversammlung übertra-
genwerden.
Ausgenommen hiervon sind Ange-
legenheiten, die gemäß § 9 der aus-
schließlichen Zuständigkeit der Ver-
bandsversammlung vorbehalten
sind. Die Verbandsräte, die gemäß
§ 13 Mitglieder des Verbandsaus-
schusses sind, können ihre Oblie-
genheiten nicht durch andere, aus-
genommen ihre Stellvertreter, aus-
üben lassen.
(3) Der Verbandsausschuss ist zu-
ständig für die Vergabe von Liefe-
rungen und Leistungen im Rahmen
des genehmigten Haushaltsplanes
mit einem Auftragswert von 50,0 -
250,0TEuro.

§ 16 Rechtsstellung der Mitglie-
der des Verbandsausschusses. Die
Mitglieder des Verbandsausschus-
ses sind ehrenamtlich tätig.

§ 17 Dienstkräfte des Zweckver-
bandes. Der Zweckverband hat das
Recht, Dienstherr von Beamten zu
sein.

§ 18 Aufgaben des Werkleiters.
(1) Der Zweckverband unterhält ei-
ne Geschäftsstelle. Sie wird vom
Werkleiter geführt.
(2) Der Werkleiter ist für die selb-
ständige Leitung und Wirtschafts-
führung des Zweckverbandes ver-
antwortlich, soweit diese Aufgaben
nicht nach § 11 dem Verbandvorsit-
zenden obliegen, der § 35 Abs. 2
ThürKGGwird angewendet.
(3) Der Werkleiter ist zuständig für

die Vergabe von Lieferungen und
Leistungen im Rahmen des geneh-
migten Haushaltsplanes mit einem
Auftragswert bis 50,0TEuro.

§ 19 Entschädigung. (1) Die Ent-
schädigungen regeln sich grund-
sätzlich nach § 27 ThürKGGAbs. 2
i. V. mit § 13 ThürKO und i. V. mit
der Thüringer Entschädigungsver-
ordnung (ThürEntschVO) in der je-
weils geltenden Fassung.
(2) Verbandsräte erhalten nach § 2
Abs. 2 und Abs. 5 ThürEntschVO
ein Sitzungsgeld in Höhe von
20,00 Euro.
(3) Der Verbandsvorsitzende erhält
nach § 3 Abs. 2 ThürEntschVO für
seine über das normale Maß eines
hauptamtlichen kommunalenWahl-
beamten hinausgehende Inan-
spruchnahme eine monatliche Ent-
schädigung in Höhe von
160,00 Euro.
(4) Die Stellvertreter des Verbands-
vorsitzenden erhalten nach § 3Abs.
3 ThürEntschVO für jede Sitzung,
in der sie den Vorsitz führen, ein zu-
sätzliches Sitzungsgeld nach § 19
Abs. 2 dieser Satzung.

III.Wirtschaftsführung
§ 20 Anzuwendende Vorschrif-
ten. Auf die Verbandswirtschaft
sind die einschlägigen Vorschriften
für die Eigenbetriebe der Gemein-
den (insbesondere § 76 ThürKO
und dieThürEBV) entsprechend an-
zuwenden. § 36 ThürKGG bleibt
unberührt.

§ 21 Deckung des Finanzbedar-
fes –Umlageschlüssel.
(1)Der Zweckverband erhebt
a) kostendeckende Beiträge und
Gebühren nachMaßgabe der Bei-
trags- und Gebührensatzung zur
Wasserbenutzungssatzung und
Entwässerungssatzung.
b) soweit die sonstigen Einnah-
men nicht ausreichen, zur De-
ckung des laufenden Finanzbe-
darfs von den Verbandsmitglie-
dern eine Umlage (§ 37 Abs. 1
ThürKGG).

(2) Umlageschlüssel für die Umlage
(Abs. 1 Buchst. b) ist das Verhältnis
der Einwohnerzahlen zueinander

(§6Abs. 3).
(3) Die Umlage wird in der Haus-
haltssatzung für jedes Jahr neu fest-
gesetzt und die Erhebung erfolgt
halbjährlich.
(4) Die Umlage kann während des
Haushaltsjahres nur durch eine
Nachtragshaushaltssatzung geän-
dert werden.

§ 22 Pflichten der Verbandsmit-
glieder. (1) Die Verbandsmitglieder
überlassen dem Zweckverband die
zur Erfüllung derVerbandsaufgaben
erforderlichen Anlagen und Grund-
stücke zur unentgeltlichenNutzung.
(2) Die Gemeinden verpflichten
sich, aus Gründen des Brandschut-
zes im Winter die Hydranten von
Schnee undEis freizuhalten.
(3) Bei Übernahme von Erschlie-
ßungsgebieten und anderen der
Wasserver- und Abwasserentsor-
gung dienenden Anlagen, die durch
die Gemeinden oder Erschließungs-
träger in Auftrag gegeben wurden,
ist eine finanzielleAblösung jeweils
nach erfolgter Einzelfallentschei-
dung vorzunehmen. Eine Entschei-
dung darüber trifft die Verbandsver-
sammlung.

§ 23 Kassenverwalter. Der Kas-
senverwalter und sein Stellvertreter
werden von dem Verbandsaus-
schuss bestellt. Sie dürfen Zahlun-
gen weder selbst anordnen, noch bei
ihrerAnordnungmitwirken.

§ 24 Jahresabschluss, Prüfung.
(1) Der Verbandsvorsitzende legt
den Jahresabschluss der Verbands-
versammlung innerhalb von sechs
Monaten nach Abschluss des Wirt-
schaftsjahres vor.
(2) Der Abschlussprüfer ist spätes-
tens 6Monate vorAblauf des Rech-
nungsjahres von dem Verbandsaus-
schuss zu bestimmen und vom Ver-
bandsvorsitzenden zu beauftragen.
(3) Der Jahresabschluss ist anschlie-
ßend von einem Prüfungsausschuss
binnen 12 Monaten zu prüfen. Der
Prüfungsausschuss ist aus der Mitte
der Verbandsversammlung zu bil-
den. Er besteht aus 3 Verbandsräten
und die Verbandsversammlung be-
stimmt denVorsitzenden.

IV. Schlussbestimmungen
§ 25 Öffentliche Bekanntma-
chungen. (1) Die Satzungen und
Verordnungen des Zweckverbandes
werden im Amtsblatt des Landrats-
amtes Altenburger Land bekannt
gemacht. Die Verbandsmitglieder
weisen in der für die Bekanntma-
chung ihrer Satzungen vorgesehe-
nen Form auf diese Bekanntma-
chungen hin. Die Satzungen und
Verordnungen können in der Ge-
schäftsstelle des Zweckverbandes
eingesehenwerden.
(2) Die sonstigen öffentlichen Be-
kanntmachungen erfolgen in der Ta-
gespresse: OVZundOTZ.

§ 26 Schlichtung von Streitigkei-
ten. Bei Streitigkeiten zwischen
demZweckverband und seinenVer-
bandsmitgliedern sowie der Mit-
glieder des Zweckverbandes unter-
einander aus dem Verbandsverhält-
nis soll die Aufsichtsbehörde zur
Schlichtung angerufenwerden.

§ 27 Auflösung und Abwick-
lung. (1) DieAuflösung des Zweck-
verbandes bedarf einer Mehrheit
von zwei Drittel der satzungsmäßi-
gen Stimmenzahl in der Verbands-
versammlung sowie der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde. Die
Auflösung ist wie die Verbandssat-
zung bekannt zumachen.
(2) Wird der Zweckverband aufge-
löst, ohne dass seine Aufgaben für
einen räumlichen Wirkungskreis
vollständig von einer Körperschaft,
Anstalt oder Stiftung des öffentli-
chen Rechts übernommen werden,
hat er seine Geschäfte abzuwickeln.
Der Zweckverband gilt bis zur voll-
ständigenAbwicklung als fortbeste-
hend.
(3) Werden von der Verbandsver-
sammlung keineAbwickler bestellt,
so ist der Verbandsvorsitzende Ab-
wickler. Er hat die laufenden Ge-
schäfte zu besorgen und die Forde-
rungen einzuziehen. Er fordert die
bekannten Gläubiger besonders, an-
dere durch öffentliche Bekanntma-
chung auf, ihreAnsprüche anzumel-
den. Der Abwickler hat die Ansprü-
che derGläubiger zu befriedigen.
(4) Das vorhandene Umlaufvermö-

gen wird nachAbzug aller Verbind-
lichkeiten unter die Mitglieder des
Zweckverbandes nach dem Umla-
geschlüssel zum Zeitpunkt der Auf-
lösung auf die Verbandsmitglieder
verteilt.
(5) Übersteigen bei Auflösung des
Zweckverbandes die Verbindlich-
keiten das vorhandene Vermögen,
so ist der Fehlbetrag nach dem glei-
chen Verhältnis auf die Verbands-
mitglieder umzulegen.

§ 28 Inkrafttreten der Ver-
bandssatzung. (1) Die Satzung tritt
rückwirkend zum 01.01.2019 in
Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die bisher gülti-
geVerbandssatzung außerKraft.

Ausfertigungsvermerk:
Nobitz/OTWilchwitz, den 18.März
2019
Greunke Siegel
Verbandsvorsitzender

Zweckverband
Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgungAltenburger Land
Nobitz

Anmerkungen:
Verstöße wegen der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften,
die nicht dieAusfertigung und diese
Bekanntmachung betreffen, können
gegenüber dem Zweckverband
Wasserver- und Abwasserentsor-
gung Altenburger Land geltend ge-
macht werden. Sie sind schriftlich
unterAngabe der Gründe geltend zu
machen.
Werden solcheVerstöße nicht inner-
halb einer Frist von einem Jahr nach
dieser Bekanntmachung geltend ge-
macht, so sind diese Verstöße unbe-
achtlich.

Nobitz/OTWilchwitz, den 18.März
2019
Greunke Siegel
Verbandsvorsitzender

Zweckverband
Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgungAltenburger Land
Nobitz

Öffentliche Bekanntmachung
derVerbandssatzung des ZweckverbandesWasserversorgung- undAbwasserentsorgungAltenburger Land vom 18. März 2019

Aufgrund §§ 20 Abs. 2, 23 Abs. 1
Satz 1 des Gesetzes über die kom-
munale Gemeinschaftsarbeit (Thür
KGG ) letzte Fassung vom 10. Ok-
tober 2001 (GVBl. S. 290) in Ver-
bindung mit §§ 19Abs 1 und 21 der
Thüringer Gemeinde – und Land-
kreisordnung (ThürKO) letzte Fas-
sung vom 28. Januar 2003 (GVBl.
S. 41) in Verbindung mit §§ 1, 2, 10

und 11 des Thüringer Kommunal-
abgabengesetzes (ThürKAG) letzte
Fassung vom 17. Dezember 2004
(GVBl. Nr. 22 S. 889) sowie des
Thüringer Verwaltungskostengeset-
zes (ThürVwKostG) vom 07. Au-
gust 1991 (GVBl. S. 285), zuletzt
geändert durch das Thüringer Zivil-
rechtsausführungsgesetz vom 03.
Dezember 2002 (GVBl. S. 424) hat

die Verbandsversammlung des
ZweckverbandesWasserversorgung
und Abwasserentsorgung Altenbur-
ger Land in der Sitzung vom 29.
März 2012 folgende Verwaltungs-
kostensatzung beschlossen:

§ 1 Gebührenpflichtige Amts-
handlungen
(1) Für einzelneAmtshandlungen in

Angelegenheiten der Wasserversor-
gung und Abwasserentsorgung des
Zweckverbandes, die auf Veranlas-
sung oder überwiegend im Interesse
Einzelner vorgenommen worden
sind, werden aufgrund dieser Ver-
waltungskostensatzung in Verbin-
dung mit dem jeweils gültigen Kos-
tenverzeichnis Verwaltungsgebüh-
ren erhoben.

(2) Gebühren, die aufgrund von Ge-
setzen und anderer Rechtsvorschrif-
ten erhobenwerden, namentlich Be-
nutzungsgebühren, bleiben von die-
ser Satzung unberührt.
(3) Für Amtshandlungen in Wei-
sungsangelegenheiten gelten die
Vorschriften des Thüringer Verwal-
tungskostengesetzes.
Fortsetzung auf Seite 5

Öffentliche Bekanntmachung
Verwaltungskostensatzung des ZweckverbandesWasserversorgung undAbwasserentsorgungAltenburger Land vom 18. März 2019

Am 21. Februar 2019 wurde
durch die Verbandsräte in der
115. öffentlichen Verbandsver-
sammlung mit Beschluss-Nr.
09/2019 die Verwaltungskos-
tensatzung des Zweckverban-
des Wasserversorgung und

Abwasserentsorgung Alten-
burger Land mit Kostenver-
zeichnis beschlossen.
Das Landratsamt Altenburger
Land, Fachdienst Kommunal-
aufsicht, hat die Verwaltungs-
kostensatzung des Zweckver-

bandes Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung Altenbur-
ger Land mit Kostenverzeichnis
am 14. März 2019 rechtsauf-
sichtlich gewürdigt.
Hiermit wird die Verwaltungs-
kostensatzung des Zweckver-

bandes Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung Altenbur-
ger Land mit Kostenverzeichnis
bekannt gemacht.
Ausfertigungsvermerk:
Nobitz, OT Wilchwitz, den 18.
März 2019

gez. Greunke
Verbandsvorsitzender

Zweckverband
Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgungAltenburger Land
Nobitz

Amtliche Bekanntmachung
des ZweckverbandesWasserversorgung undAbwasserentsorgungAltenburger Land
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§ 2 Gebührenfreie Amtshand-
lungen
Gebührenfrei sind Amtshandlun-
gen, die
(1) überwiegend im öffentlichen In-
teresse vorgenommenwerden oder
(2) von dem Zweckverband inAus-
übung der öffentlichen Gewalt ver-
anlasst werden, es sei denn, dass ein
Dritter die Amtshandlung mittelbar
veranlasst hat.
§ 3PersönlicheGebührenfreiheit
(1) Von der Errichtung von Verwal-
tungsgebühren sind befreit:
1. die Bundesrepublik Deutsch-
land, die Bundesländer sowie ju-
ristische Personen des öffentli-
chen Rechts, welche nach deren
Haushaltsplänen für ihre Rech-
nung verwaltet werden oder die-
sen gleichgestellt sind;
2. Kirchen, Religions- und Welt-
anschauungsgemeinschaften,
welche die Rechtsstellung einer
Körperschaft des öffentlichen
Rechts haben;
3. Landkreise, Gemeinden, Ge-
meindeverbände und sonstige
kommunale Körperschaften des
öffentlichenRechts;
4. Hochschulen, Studentenschaf-
ten, Forschungseinrichtungen
und Studentenwerke, welche die
Rechtsstellung einer Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des
öffentlichen Rechts haben, andere
Einrichtungen, die wissenschaft-
lichen oder Unterrichts- und Er-
ziehungszwecken dienen und als
gemeinnützig anerkannt sind;
5. freieWohlfahrtsverbände.

(2) Anderen Ländern sowie juristi-
schen Personen des öffentlichen
Rechts, die für deren Rechnung ver-
waltet werden oder diesen gleichge-
stellt sind, kann Gebührenfreiheit
eingeräumt werden, wenn die Ge-
genseitigkeit gewährleistet ist.
(3) Befreiung und Ermäßigung, die
auf besonderen gesetzlichen Vor-
schriften beruhen, bleiben unbe-
rührt.

§ 4 Gebühren in besonderen
Fällen
(1) Wird ein Antrag ausschließlich

wegen Unzuständigkeit des Zweck-
verbandes abgelehnt, so wird keine
Gebühr erhoben.
(2) Wird ein Antrag auf Vornahme
einer Amtshandlung zurückgenom-
men, nachdem mit der sachlichen
Bearbeitung begonnen, die Amts-
handlung aber noch nicht beendet
ist, oder wird ein Antrag aus ande-
ren Gründen als wegen Unzustän-
digkeit abgelehnt, oder wird eine
Amtshandlung zurückgenommen
oder widerrufen, so ermäßigt sich
die vorgesehene Gebühr um ein
Viertel.
(3) Der Zweckverband kann die Ge-
bühr ermäßigen oder von der Erhe-
bung absehen, wenn dies mit Rück-
sicht auf die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Gebührenpflichtigen
oder sonst aus Billigkeitsgründen
geboten erscheint.

§ 5 Kostengläubiger
Kostengläubiger ist der Zweckver-
band.

§ 6 Kostenschuldner
(1) Zur Zahlung der Kosten ist ver-
pflichtet,
1. wer die Amtshandlung veran-
lasst oder in wessen Interesse sie
vorgenommenwird,
2. wer die Kosten durch eine vor
dem Zweckverband abgegebene
oder ihm mitgeteilte Erklärung
übernommen hat,
3. wer für die Kostenschuld eines
anderenKraft Gesetzes haftet.

(2)MehrereKostenschuldner haften
alsGesamtschuldner.

§ 7 Kostenbemessung
(1) Die Höhe der Gebühr richtet
sich nach dem anliegenden Kosten-
verzeichnis zur Verwaltungsgebüh-
rensatzung, das Bestandteil dieser
Satzung ist.

(2) Die Gebühren sind nach dem
Zeitaufwand zu berechnen,
1. in den Fällen, in denen diese
Satzung dies vorsieht,
2. wenn Wartezeiten entstanden
sind, die der Kostenschuldner zu
vertreten hat.

Mit den Gebühren nach dem Zeit-
aufwand ist der Zeitaufwand der

Beschäftigten abzugelten, die an der
Vornahme der Amtshandlung direkt
beteiligt sind. Die Tätigkeit von
Hilfskräften (z.B. Fahrer, Schreib-
kräfte) wird nicht gesondert berech-
net.
Bei Dienstreisen und Dienstgängen
wird die auf die Fahrt entfallende
Zeit nicht berücksichtigt.

§ 8 Rahmengebühren
BeiAmtshandlungen, für die in dem
Gebührenverzeichnis ein Rahmen
festgelegt ist, wird Gebühr bemes-
sen
1. nach der Bedeutung des Ge-
genstands und dem wirtschaftli-
chen Nutzen für die Beteiligten
und
2. nach dem mit der Vornahme
der Amtshandlung verbundenen
Aufwand.

§ 9 Pauschalgebühren
Die Gebühr für regelmäßig wieder-
kehrendeAmtshandlungen kann auf
Antrag für einen im Voraus be-
stimmten Zeitraum, jedoch nicht für
länger als ein Jahr, durch einen Pau-
schalbetrag abgegoltenwerden.
Bei der Bemessung des Pauschalbe-
trages ist der geringere Umfang der
Verwaltungsarbeit zu berücksichti-
gen.

§ 10 Auslagen
Werden bei der Amtshandlung be-
sondere bare Auslagen notwendig,
so sind sie zu erstatten, auch wenn
die Amtshandlung gebührenfrei
bleibt. Für die Erhebung der Ausla-
gen gelten die Vorschriften über die
Gebührenerhebung entsprechend.

§ 11 Kostenentscheidung
(1) Die Kosten (Gebühren undAus-
lagen) werden von Amts wegen
festgesetzt.
Die Entscheidung über die Kosten
soll, soweit möglich, zusammen mit
der Sachentscheidung ergehen.
(2) Aus der Kostenentscheidung
müssenmindestens hervorgehen:
1. der kostenerhebende Zweck-
verband,
2. derKostenschuldner,
3. die kostenpflichtigeAmtshand-
lung,

4. die als Gebühren undAuslagen
zu zahlendenBeträge,
5. wo, wann und wie die Gebüh-
ren und die Auslagen zu zahlen
sind.

(3) Die Kostenentscheidung kann
mündlich ergehen; sie ist aufAntrag
schriftlich zu bestätigen.
Soweit sie schriftlich ergeht oder
schriftlich bestätigt wird, sind auch
die Rechtsgrundlagen für Erhebung
der Kosten sowie deren Berechnung
anzugeben.

§ 12 Entstehen –Fälligkeit
(1) Die Kostenschuld entsteht, so-
weit ein Antrag notwendig ist, mit
dessen Eingang beim Zweckver-
band, im Übrigen mit der Beendi-
gung der gebührenpflichtigenAmts-
handlung.
Die Verpflichtung zur Erstattung
von Auslagen entsteht mit der Auf-
wendung des zu erstattenden Betra-
ges.
(2) Die Gebühren werden mit der
Bekanntgabe der Kostenentschei-
dung an den Schuldner fällig, wenn
nicht der Zweckverband einen spä-
teren Zeitpunkt bestimmt.
(3) EineAmtshandlung, die aufAn-
trag vorzunehmen ist, kann von der
Zahlung eines angemessenen Vor-
schusses oder von einer angemesse-
nen Sicherheitsleistung bis zur Hö-
he der voraussichtlich entstehenden
Kosten abhängig gemachtwerden.

§ 13 Stundung, Erlass und Nie-
derschlagung
Für die Stundung, den Erlass, die
Niederschlagung und die Herabset-
zung von Gebührenforderungen
gelten gem. § 15, Abs. 1, Nr. 4, 5
und 6 ThürKAG, die §§ 163,Abs. 1
(abweichende Festsetzung wegen
Unbilligkeit), 222 (Stundung), 227,
Abs. 1 (Erlass) und 261 (Nieder-
schlagung) derAbgabeordnung.

§ 14 Vollstreckung
Rückständige Gebühren, die nach
dieser Gebührensatzung erhoben
werden, unterliegen der Betreibung
im Verwaltungsvollstreckungsver-
fahren nach den Bestimmungen des
Thüringer Verwaltungszustellungs-
und Vollstreckungsgesetzes in der

jeweils geltenden Fassung.

§ 15 Rechtsbehelf
Gegen die Erhebung von Gebühren
aufgrund dieser Verwaltungsgebüh-
rensatzung sind die Rechtsbehelfe
nach den Bestimmungen der Ver-
waltungsgerichtsordnung gegeben.
Durch Einlegung eines Rechtsbe-
helfs gegen die Heranziehung zu
Gebühren nach dieser Gebühren-
ordnung wird die Verpflichtung zur
Zahlung nicht aufgehoben.

§ 16 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer
Bekanntmachung inKraft.

Ausfertigungsvermerk:
Nobitz, OT Wilchwitz, den 18.
März 2019

gez. Greunke Siegel
Verbandsvorsitzender
Zweckverband
Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgungAltenburger Land
Nobitz

Anmerkungen:
Verstöße wegen der Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften,
die nicht dieAusfertigung und diese
Bekanntmachung betreffen, können
gegenüber dem Zweckverband
Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung Altenburger Land gel-
tend gemacht werden. Sie sind
schriftlich unterAngabe der Gründe
geltend zumachen.
Werden solcheVerstöße nicht inner-
halb einer Frist von einem Jahr nach
dieser Bekanntmachung geltend ge-
macht, so sind diese Verstöße unbe-
achtlich.

Ausfertigungsvermerk:
Nobitz, OT Wilchwitz, den 18.
März 2019

gez. Greunke Siegel
Verbandsvorsitzender

Zweckverband
Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgungAltenburger Land
Nobitz

Verwaltungskostensatzung des ZweckverbandesWasserversorgung undAbwasserentsorgungAltenburger Land vom 18. März 2019

1. Abschriften, Bezüge, Vervielfäl-
tigungen, Fotokopien
a)Abschriften oderAuszüge ausAk-
ten, öffentlichen Verhandlungen,
amtlich geführten Büchern, Statisti-
ken, Rechnungen u. a. für jede ange-
fangeneDINA4Seite 2,50 €
b) SchwierigeAbschriften oderAus-
züge, insbesondere bei fremdspra-
chigen, wissenschaftlichen, tabella-
rischen oder schwer lesbaren Texten
für jede angefangeneSeiteDINA4

4,00 €
c) Zweitstücke (Duplikate) von Ur-
kunden (Bescheid, Genehmigung,
Erlaubnis, Zulassung u. ä.) soweit
nicht anders bestimmt ist, die Hälfte
der für dieAmtshandlung erhobenen
Gebührmindestens 2,50 €
d) Durchschriften je angefangene
DINA4Seite 0,50 €
e) Druckstücke von Zweckver-
bandssatzungen, Gebührenordnun-

gen, sonstigen zweckverbandseige-
nenVordrucken usw. je angefangene
DINA4Seite 0,75 €
f) Schriftliche Aufnahme eines An-
trages oder einer Erklärung, die von
Privatpersonen zu deren Nutzen ge-
wünscht wird, je angefangene DIN
A4Seite 1,00 €
g) FotokopienDINA4 je Stück

0,50 €
h) FotokopienDINA3 je Stück

0,75 €
i) SchriftlicheAuskünfte je angefan-
geneDINA4Seite 2,00 €
j) Einsichtnahme in Akten, Pläne
und sonstiges Schriftgut 2,50 €
k) Bereitstellung eines Arbeitsplat-
zes und Überlassen von Unterlagen
zur Einsichtnahme oder Selbsther-
stellung von Abschriften, Abzeich-
nungen, Auszügen und Plänen, Ak-
ten, Büchern usw. je Tag (für Zwe-
cke wissenschaftlicher Forschung

sind nur die baren Auslagen zu er-
statten) 7,50 €

2. Ausfertigungen, Beglaubigun-
gen,Bescheinigungen
a) Beglaubigungen von Unterschrif-
ten oderHandzeichen 2,50 €
b) Erteilung einer Ausfertigung, Be-
glaubigung einer Abschrift oder Fo-
tokopie zusätzlich zu der Gebühr
Ziff. 1 1,50 €
c)Bescheinigung einfacherArt

1,50 €
d) Bescheinigung bei besonderer
Mühewaltung und erheblichemAuf-
wand je angefangene halbe Stunde

5,00 € bis 15,00 €

3. Gebühren nach dem Zeitauf-
wand
a) Die Gebühr nach dem Zeitauf-
wand beträgt je angefangeneViertel-
stunde bei Einsatz zu den üblichen

Dienstzeiten fürAngestellte der Ent-
geltgruppe 12-15 11,00 €
b) Die Gebühr nach dem Zeitauf-
wand beträgt je angefangeneViertel-
stunde bei Einsatz zu den üblichen
Dienstzeiten fürAngestellte der Ent-
geltgruppe 9-11 9,00 €
c) Die Gebühr nach dem Zeitauf-
wand beträgt je angefangeneViertel-
stunde bei Einsatz zu den üblichen
Dienstzeiten fürAngestellte der Ent-
geltgruppe 1-8 7,50 €
d) Für Tätigkeiten außerhalb der üb-
lichen Dienstzeiten wird ein Zu-
schlag von 25%auf dieseGebühren-
sätze erhoben.

4. Finanzierungsangelegenheiten
a) Unbedenklichkeitsbescheinigung
über gezahlte Beiträge, Gebühren,
Abgaben undHausanschlusskosten

3,00 €
b) Bescheinigung über gezahlte Bei-

träge, Gebühren, Abgaben und
Hausanschlusskosten 2,50 €
c) Anmahnungen rückständiger Be-
träge 5,00 €

5. Bau- und Grundstücksangele-
genheiten
a) Bescheinigung über Anliegerleis-
tungen 5,00 €
b) Schriftliche Auskunft über den
Erschließungsstand 5,00 €
c) Schachtscheine und Fristverlän-
gerungen 20,00 €
d) Entscheidung über den Antrag
auf Befreiung vom Anschluss-
und/oder Benutzungszwang gemäß
§ 6Abs. 1WBS 25,00 €
e) Entscheidung über den Antrag
auf Befreiung vom Anschluss-
und/oder Benutzungszwang gemäß
§ 6Abs. 1EWS 25,00 €

Fortsetzung auf Seite 6

Öffentliche Bekanntmachung
Kostenverzeichnis zurVerwaltungskostensatzung des ZweckverbandesWasserversorgung undAbwasserentsorgungAltenburger Land
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Altenburg. Nach der grauenWin-
tertristesse kommt endlich wieder
die Zeit für blühende Gärten und
Balkone. Vor dem Vergnügen mit
der Blütenpracht steht bei vielen
der Frühjahrsputz an. Stauden
und Gehölzen müssen zurückge-
schnitten, der Boden muss vom
Unkraut befreit und gelockert
werden. Doch wohin dann mit
denResten?
Im Landkreis Altenburger Land ist
die Beseitigung von pflanzlichen
Abfällen, wie Baum- und Strauch-
schnitt, in der Thüringer Pflanzen-
abfall-Verordnung geregelt. Danach
dürfen pflanzliche Abfälle, die auf
landwirtschaftlich, forstwirtschaft-
lich oder gärtnerisch genutzten
Grundstücken anfallen, außerhalb
von Abfallbeseitigungsanlagen nur
auf die in dieser Verordnung vorge-
seheneArt undWeise beseitigt wer-
den. Nach § 2 der Verordnung hat

die Beseitigung der Pflanzenabfälle
durch Verrotten, insbesondere durch
Liegenlassen, Untergraben oderUn-
terpflügen auf den betreffenden
Grundstücken zu erfolgen. Gegebe-
nenfalls ist vorher der Grünschnitt
durch Häckseln oder Schreddern zu
zerkleinern. Bei einer solchen Be-
seitigung dürfen keine Geruchsbe-
lästigungen auftreten. Ist eine Besei-
tigung der pflanzlichen Abfälle
durch Verrotten auf den Grundstü-
cken nicht in der vorgenannten Art
und Weise möglich, müssen sie
nach dem Abfallgesetz des Bundes
(Kreislaufwirtschaftsgesetz –
KrWG) in Verbindung mit der Ab-
fallwirtschaftssatzung dem Land-
kreis als „öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger“ überlassen werden.
Möglichkeiten der Entsorgung bie-
ten die Recyclinghöfe in Meusel-
witz, Schmölln, Gößnitz, Lucka,
Frohnsdorf, das Recyclingzentrum

Leipziger Straße inAltenburg sowie
die Kompostieranlage in Göhren.
Dort können Grünabfälle kostenlos
bis zu einem Volumen von 0,5 Ku-
bikmetern proAnlieferung undWo-
che abgegeben werden. Die Adres-
sen und Öffnungszeiten stehen im
Abfall-Entsorgungskalender des
Landkreises und online unter

www.awb-altenburg.de. Es be-
steht außerdem die Möglichkeit, ei-
ne Sammelanlieferung von mehre-
ren Haushalten beim Dienstleis-
tungsbetriebAbfallwirtschaft zu be-
antragen. Informationen hierzu
erhalten Sie bei der Abfallberatung
unter den Telefonnummern 03447
8940-41/-43. Bei geringen Mengen

und freien Kapazitäten können Gar-
tenabfälle auch in der Biotonne ent-
sorgt werden. Die Abfallbehörde
weist ausdrücklich darauf hin, dass
das Verbrennen von pflanzlichen
Abfällen verboten ist. Das gilt auch
für das Verbrennen von Grünschnitt
in Metallfässern, Feuerschalen oder
Feuerkörben. Bürger, die gegen die-
ses Verbot verstoßen, handeln ord-
nungswidrig und können mit einem
Bußgeld belangtwerden.
Die Verwendung von ausschließlich
getrocknetem und unbehandeltem
Naturholz zur Nahrungszubereitung
(z.B. für Mutzbraten oder Stock-
brot) gilt nicht als Beseitigung
pflanzlicherAbfälle.
Bei Fragen steht die Untere Abfall-
behörde des Landkreises unter der
Telefonnummer 03447 586-490 zur
Verfügung.

Jeannette Braun,
Untere Abfallbehörde

Der Fachdienst Natur- und Umweltschutz/UntereAbfallbehörde informiert

PflanzlicheAbfälle richtig entsorgen

Foto:DasVerbrennen von pflanzlichenAbfällen gilt imLandkreis als illegal.
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§ 1Änderung
§ 5 Beitragsmaßstab – wird der
Absatz 2 b) 1. durch folgende For-
mulierung geändert.
(2)Als Grundstücksfläche gilt:
b) bei Grundstücken außerhalb des
Geltungsbereiches eines Bebau-
ungsplanes,
aa) die gänzlich im unbeplanten
Innenbereich (§ 34 Baugesetzbuch
- BauGB) liegen, grundsätzlich die
gesamte Fläche des Buchgrund-
stücks
bb) die sich vom Innenbereich
über die Grenzen des Bebauungs-
zusammenhanges hinaus in den
Außenbereich erstrecken
1. soweit sie an eine Erschlie-
ßungsanlage angrenzen, die Fläche

zwischen der gemeinsamen Gren-
ze der Grundstücke mit der Er-
schließungsanlage und einer der
ortsüblichen Bebauung entspre-
chenden Grundstückstiefe (Tiefen-
begrenzung); Grundstücksteile, die
lediglich die wegemäßige Verbin-
dung zur Erschließungsanlage her-
stellen, bleiben bei der Bestim-
mung der Grundstückstiefe unbe-
rücksichtigt. Diese beträgt in den
Mitgliedsgemeinden:
Dobitschen 55 m
Fockendorf 25 m
Gerstenberg 35 m
Göhren 35 m
Gößnitz 40 m
Haselbach 30 m
Heyersdorf 60 m

Kriebitzsch 40 m
Langenleuba-Niederhain 50 m
Lödla 30 m
Lucka 30 m
Mehna 45 m
Monstab 35 m
Nobitz 30 m
Ponitz 45 m
Rositz 35 m
Schmölln 60 m
Starkenberg 40 m
Treben 40 m
Windischleuba 40 m

§ 2 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tag nach ih-
rer Bekanntmachung in Kraft.

Ausfertigungsvermerk:

Nobitz/OT Wilchwitz, den 18.
März 2019
gez. Greunke Siegel
Verbandsvorsitzender

Zweckverband
Wasserversorgung undAbwasser-
entsorgungAltenburger Land
Nobitz

Anmerkungen:
Verstöße wegen der Verletzung
von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausferti-
gung und diese Bekanntma-
chung betreffen, können gegen-
über dem Zweckverband Was-
server- und Abwasserentsorgung
Altenburger Land geltend ge-

macht werden. Sie sind schrift-
lich unter Angabe der Gründe
geltend zu machen.
Werden solche Verstöße nicht
innerhalb einer Frist von einem
Jahr nach dieser Bekanntma-
chung geltend gemacht, so sind
diese Verstöße unbeachtlich.

Nobitz, OT Wilchwitz, den 18.
März 2019
gez. Greunke Siegel
Verbandsvorsitzender

Zweckverband
Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgungAltenburger Land
Nobitz

Öffentliche Bekanntmachung
2. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des ZweckverbandesWasserversorgung und

AbwasserentsorgungAltenburger Land (BGS-EWS) vom 18. März 2019

Am 21. Februar 2019 wurde durch
die Verbandsräte in der 115. öf-
fentlichen Verbandsversammlung
mit Beschluss-Nr. 08/2019 die 2.
Änderung der Beitrags- undGe-
bührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung des Zweckverban-

des Wasserversorgung und Ab-
wasserentsorgung Altenburger
Land (BGS-EWS) beschlossen.
Das Landratsamt, Fachdienst
Kommunalaufsicht, Altenburger
Land hat die 2. Änderung der Bei-
trags- und Gebührensatzung zur

Entwässerungssatzung des Zweck-
verbandes Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung Altenburger
Land (BGS-EWS) am 14. März
2019 rechtsaufsichtlich genehmigt.
Hiermit wird die 2. Änderung der
Beitrags- und Gebührensatzung

zur Entwässerungssatzung des
Zweckverbandes Wasserversor-
gung undAbwasserentsorgungAl-
tenburger Land (BGS-EWS) be-
kannt gemacht.
Nobitz/OT Wilchwitz, den 18.
März 2019

gez. Greunke Siegel
Verbandsvorsitzender

Zweckverband
Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgungAltenburger Land
Nobitz

Amtliche Bekanntmachung
des ZweckverbandesWasserversorgung undAbwasserentsorgungAltenburger Land

Fortsetzung von Seite 5

f) Entscheidung über denAntrag auf
Anschluss an die Wasserversor-
gungseinrichtung des Zweckver-
bandes und die Belieferung mit
Wasser gemäß§ 4Abs. 1WBS

20,00 €
g) Entscheidung über den Antrag
auf Anschluss des Grundstücks an
die öffentliche Entwässerungsanla-
ge des Zweckverbandes gemäß § 4
Abs. 1EWS 20,00 €
h) Entscheidung über den Antrag

auf Zulassung und Inbetriebsetzung
derAnlage desGrundstückseigentü-
mers gemäß§ 10Abs. 2WBS

40,00 €
i) Entscheidung über denAntrag auf
Zulassung der Grundstücksentwäs-
serungsanlage gemäß § 10Abs. 2, 3,
4EWS 45,00 €
j) Entscheidung über denAntrag auf
Inbetriebnahme der Grundstücks-
entwässerungsanlage gemäß § 11
Abs. 5EWS 40,00 €
k) Entscheidung über den Antrag
auf Einleitung bestimmter Stoffe ge-

mäß § 15Abs. 6EWS 100,00 €
l) Entscheidung über denAntrag auf
Verlegung der Einrichtungen gemäß
§ 13Abs. 3WBS 20,00 €
m) Entscheidung über den Antrag
aufVerlegung der Einrichtungen ge-
mäß § 19Abs. 3EWS 20,00 €
n) Entscheidung über den Antrag
auf Einbau einer zusätzlichen Zähl-
einrichtung gemäß § 14Abs. 3 BGS
zurEWS 25,00 €

6. Kosten für Kontrollen (nur für
Direkteinleiter)

a) Erstkontrolle vor Inbetriebnahme
derKleinkläranlage 65,00 €
b) regelmäßige Kontrolle einer
Kleinkläranlage, 90,00 €
c) Feststellung, Aufforderung zur
Beseitigung eines Mangels und
Kontrolle zurMängelbeseitigung,

40,00 €

7. sonstigeAmtshandlungen und
Entscheidungen über Anträge,
Genehmigungen, Erlaubnisse,
Gestattungen, Fristverlänger-
ungen, Bewilligungen

a) Soweit nicht andere Gebühren
vorgeschrieben sind, beträgt die Ge-
bühr für Entscheidungen über An-
träge,Genehmigungen, Erlaubnisse,
Gestattungen, Fristverlängerungen,
Bewilligungen und sonstige Amts-
handlungen, die dem unmittelbaren
Nutzen derBeteiligten dienen.

5,00 € bis 500,00 €

8. Die aufgeführten Verwaltungs-
gebühren undAuslagen gelten zu-
züglich gegebenenfalls anfallender
gesetzlich geltenderUmsatzsteuer.

Kostenverzeichnis zurVerwaltungskostensatzung des ZweckverbandesWasserversorgung undAbwasserentsorgungAltenburger Land



Notizen aus demNotizen

Ausgabe 05/2019

Seit Januar 2019 wird in der IFF in
Schmölln fleißig für die Schule ge-
übt.
Der neue Kompaktkurs Schule-Fit
löst das vorherige Marburger-Kon-
zentrationstraining ab, mit dem eige-
nen Konzept ändert sich vor allem das
Miterleben und Mitwirken der Eltern.
Schule-Fit bietet Grundlagen für die
Schule und stärkt die Sozialkompeten-
zen, die Konzentration, Organisation
und vieles mehr.

Die Ziele sind:
- Gemeinsame Zeit für Eltern und Kind
- Positive Herangehensweise
- Kinder: „Ich bin toll und kann viel!“
- Eltern: „Ich kann mein Kind gut beim
Lernen unterstützen!“

Der Kurs findet 8-mal donnerstags
von 15 bis 16 Uhr mit einem Eltern-
teil zusammen statt. Die Einheiten sind
aufgebaut nach 8 verschiedenen The-
men:

1. Kennenlernen
2. Loben/Motivation
3. Bewegung
4. Entspannung/Wahrnehmung
5. Konzentration
6. Umgang mit Fehlern
7. Fit in der Schule
8. Spiel

Kurszeitraum:
18.04. bis 13.06.2019
05.09. bis 07.11.2019
Kurstag/-zeit:
Donnerstag, 15 bis 16 Uhr
Kursleiterin: Julia Fieder;
Fachergotherapeutin für Kinder
Ort: Interdisziplinäre Frühförderung
Robert-Koch-Str. 95, 04626 Schmölln
Kursgebühr: 120 Euro

Anmeldung und ausführliche
Informationen zum Kurs
Leiterin: Annegret Groß
Telefon: 034491 30-507
Website: www.iff-schmoelln.de
E-Mail: fruehfoerderung@

klinikum-altenburgerland.de

Julia Fieder ist die Kursleiterin von Schule-Fit.
Foto: IFF

eine 10er Staffel aus 50% LäuferInnen und 50% WalkerInnen
(langjährigen Klinikumsstartern) den Halbmarathon schneller

absolviert, als die schnellste Halbmarathon-Walkerin,
die jemals am Skatstadtmarathon teilgenommen hat.

KLINIKUM Altenburger Land GmbH
Am Waldessaum 10 04600 Altenburg Tel. 03447 52-0 Fax 03447 52-1177

WettenWetten
DaSS..?

Wenn Sie Teil unseres Teams werden möchten, senden Sie bitte ihr Motivationsschreiben
und weitere Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Berufs- und Arbeitgeberzeugnisse) an:

Klinikum Altenburger Land GmbH,
Personalabteilung, Robert-Koch-Straße 95, 04626 Schmölln
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die „Interdisziplinäre Frühförderung“ (IFF)
gehört zu einer Tochtergesellschaft des Klini-
kums Altenburger Land.
Die „Interdisziplinäre Frühförderung“ sucht
zum nächst möglichen Termin: einen

Heilpädagogen,
Erzieher mit heilpädagogischer
Zusatzausbildung, Sozialpädagogen oder
Frühförderer (B.A.) (m/w/d)
welcher:
n Freude an der Arbeit mit Kindern und Familien
n einer offenen und wertschätzenden Haltung
n Lernbereitschaft und Engagement n Teamfähigkeit besitzt.

Was können Sie erwarten:
n Arbeit in der Interdisziplinären Frühförderung

(mobile Hausfrühförderung, Teamsitzungen und Familienberatungen)
n mindestens 20 Wochenstunden n die Vergütung ist individuell verhandelbar
n modern ausgestattetes Arbeitsumfeld n ein kleines wertschätzendes Team

„Komm
in unser
Team“

Foto: IFF

Die Krankenhaus-Service-Gesellschaft
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

n eine Reinigungskraft (m/w/d)
für die OP-Bereiche im Klinikum Altenburger Land

n einen Mitarbeiter Reinigungsarbeiten (m/w/d)
im Seniorenheim in Schmölln
Sind Sie zuverlässig, teamfähig, arbeiten selbstständig und gern im Team,
dann bewerben Sie sich! Alle notwendigen Einzelheiten und Informatio-
nen erhalten Sie über Renate Borowski unter 03447/521134.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bewerben Sie sich jetzt! Service-GeSellSchaft
KranKenhauS-

Altenburger Land mbH ■ Gebäudemanagement

AUS DEn TocHTERGESELLScHAFTEn

Wir wollen wieder eine starke Mann-
schaft bilden und die Vereinswertung für
uns entscheiden. Bitte melden Sie sich,
alle Freunde, Bekannten und Verwandten
für den „Verein“ Klinikum Altenburger
Land an. In diesem Jahr spendet das Klini-
kum 10 Euro pro Starter für das „Jugend-
cafe Altenburg“. Da gründen Jugendliche
einen Verein, um eine Anlaufstelle und ei-
nen Treffpunkt für Jugendliche gemeinsam
mit dem Paul-Gustavus-Haus und der
Farbküche zu schaffen – ein engagiertes
Projekt von und für unsere Jugend.
Wir sind in diesem Jahr Ausrichter der
jährlichen Skatstadtmarathon-Wette und

haben gewettet (siehe unten). Diese Staffel
soll vor dem 8. Juni, evtl. zum Probelauf am
12. Mai, absolviert werden.
Ambitionierte LäuferInnen und WalkerIn-
nen melden sich bitte bei mir.
neue Mannschaftsshirts sind schon
bestellt.
Also individuell anmelden unter
www.Skatstadtmarathon.de und in
der Rubrik Verein „Klinikum Altenburger
Land“ eintragen. Es lohnt sich!

Jörg Kipping, Tel. 03447 52-3006

SKATSTADTMARATHon
Hallo Sportlerinnen und Sportler -
Bald ist es wieder soweit!



Altenburg. Anlässlich der Ver-
abschiedung von Elke Hörügel
aus dem Amt der Außenstellen-
leiterin für denWeißen Ring im
Altenburger Land würdigte
Landrat Uwe Melzer ihr ehren-
amtliches Engagement mit ei-
ner besonderen Auszeichnung.
Er verlieh ihr die Medaille
„Dank und Anerkennung“ des
Landkreises.
In seiner Laudatio heißt es: „Seit
über 15 Jahren setzen Sie sich im
Altenburger Land als ehrenamtli-
che Außenstellenleiterin des Wei-
ßen Rings dafür ein, dass Opfer
von Kriminalität und Gewalt
Schutz, Stärkung und Recht erfah-
ren. Die Freizeit freiwillig dafür
aufzubringen, sich mit den schick-
salshaften Folgen von Diebstahl,
Betrug, Belästigung oder Gewalt-
verbrechen zu befassen, erfordert
ein besonderes Maß an Glauben an
dieMenschlichkeit.“
Der Weiße Ring ist der einzige
bundesweit tätige, gemeinnützige
Opferhilfeverein in Deutschland.
In 18 Landesverbänden mit rund
400 Außenstellen engagieren sich
über 3.000 professionell ausgebil-
dete, ehrenamtliche Helfer.
„Neben der Organisation und Ver-
waltung Ihres zwölf Helfer starken
Teams haben Sie selbst in unzähli-
gen Fällen Menschen, die Opfer ei-
ner Straftat geworden sind und de-
ren Familien, betreut. Zuhören,
Fachleute empfehlen, Begleiten,
das Gefühl vermitteln, nicht allein

zu sein, und dazu beitragen, den
Hilfesuchenden zu ermöglichen,
langfristig mit den Tatfolgen zu le-
ben, – das ist nur ein Teil der Auf-
gaben, die Sie im Rahmen desWei-
ßen Rings leisten. Dazu bringen
Sie weitere Kräfte für Präventions-
arbeit, die Spendenakquise und im-
mer wieder für die Sensibilisierung
des gesellschaftlichen Bewusst-
seins für die Situation der Opfer
auf.
Während Ihrer Tätigkeit als Au-
ßenstellenleiterin des Weißen
Rings haben Sie unermüdlich
Menschen in schwierigen Situatio-
nen Ihre Hand gereicht, ihnen

durch Aufmerksamkeit und Zu-
wendung neue Zuversicht gegeben.
Dafür möchte ich mich sehr herz-
lich bei Ihnen bedanken. Mit der
Verleihung der Medaille „Dank
und Anerkennung“ des Landkrei-
ses Altenburger Land möchte ich
heute Ihr besonderes Engagement
würdigen.
Für die Zukunft wünsche ich Ihnen
alles erdenklich Gute, vor allem
viel Gesundheit und endlich auch
etwas mehr Zeit für sich und die
vielen schönen Dinge des Lebens,
die bisher vielleicht zu kurz ge-
kommen sind.“

LE
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Neukieritzsch. Am 20. März
2019 trafen sich auf Initiative des
BVMW-Unternehmerverbandes
(Bundesverband mittelständi-
sche Wirtschaft) zahlreiche Mit-
telständler, Entscheider verschie-
dener Branchen sowie Wirt-
schaftslenker des Altenburger
Landes, des Landkreises Leipzig
und des Burgenlandkreises in
der Parkarena Neukieritzsch
zum13.Wirtschaftstag.
Über 50 Aussteller aus den drei
Landkreisen präsentierten sich
mit ihrem Leistungsportfolio
den zahlreichen Fachbesuchern.
Zum Rahmenprogramm gehörte
unter anderem eine Podiumsdis-

kussion am Vormittag zu den
„Leitplanken des Strukturwan-
dels“ im Zusammenhang mit
dem Ausstieg aus der Braun-
kohleverstromung. Ein Unter-
nehmerstammtisch befasste sich
imAnschluss daran mit Fragen zur
mitteldeutschen Infrastruktur, zur
Energiewirtschaft und zur Demo-
grafie.
Prominente Gäste waren Sach-
sens Ministerpräsident Michael
Kretschmer und die sächsische
Staatsministerin für Gleichstel-
lung und Integration Petra Köp-
ping. Gastgeber des nächsten
Wirtschaftstages 2020 ist der
Burgenlandkreis. LE

Außenstellenleiterin desWeißen
Ring e.V. zumAmtsabschied geehrt

Foto: Landrat Uwe Melzer ehrt Elke Hörügel für ihre Verdienste als
Außenstellenleiterin des Weißen Ring e. V. mit der Medaille „Dank
und Anerkennung“ des Landkreises Altenburger Land.

Gößnitz. In Gößnitz waren die
Bürgerinnen und Bürger am 17.
März zur Bürgermeisterwahl auf-
gerufen. Mit einer Mehrheit von
58,3 Prozent entschieden sich die
Wähler für den amtierenden Bür-
germeister Wolfgang Scholz von
der Initiative Städtebund e. V. 41,7
Prozent der Stimmen entfielen auf
dessen einzigen Herausforderer
Lutz Goerke von der Bürgerinitiati-
ve ‘89 (BI ’89). Die Wahlbeteili-
gung betrug 61,4 Prozent. Landrat
Uwe Melzer gratulierte in einem
Schreiben Wolfgang Scholz zur
Wiederwahl: „Um die Herausfor-
derungen der nächsten sechs Jahre
– Ihrer vierten Amtszeit – zu meis-
tern und Gößnitz weiter erfolgreich
voranzubringen, wünsche ich Ih-

nen anhaltende Tatkraft und ein gu-
tes Miteinander mit Gemeinderat
undKreisverwaltung.“

LE

VierteAmtszeit für
GößnitzerBürgmeister

Erfahrungsaustausch
und Netzwerken beim
13.Wirtschaftstag

An der Podiumsdiskussion beim 13. Wirtschaftstag beteiligten sich
v.l.n.r.: die Landräte Götz Ulrich (Burgenlandkreis) und Uwe Melzer
(Altenburger Land), Jörn-Heinrich Tobaben (Geschäftsführer der
Metropolregion Mitteldeutschland), Staatssekretär Dr. Hartmut
Mangold (Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr) sowie Landrat Henry Graichen (Landkreis Leipzig).

Über 50 Unternehmen aus den drei Landkreisen präsentierten sich
beim 13. Wirtschaftstag und regten zum Austausch und Netzwerken an.

Altenburg. Vom Karfreitag,
dem 19. April 2019, bis Oster-
montag, dem 22. April 2019,
sind die Recyclinghöfe in
Schmölln, Gößnitz, Frohnsdorf,
Meuselwitz und Lucka sowie das

Recyclingzentrum Altenburg ge-
schlossen. Gleiches gilt für die
Kompostieranlage Göhren.
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirt-

schaft/Kreisstraßenmeisterei
des Landkreises Altenburger Land

Recyclinghöfe und Kompostier-
anlage zu Ostern geschlossen

Altenburg. Die Kreiskasse, Voll-
streckungsbehörde des Landkreises
Altenburger Land, teilt mit, dass die
Öffnungszeiten der Hauptkasse in
der Lindenaustraße 9 seit 1. April
2019 wie folgt erweitert wurden: zu
den Öffnungszeiten am Dienstag
(8-12 Uhr und 13.30-18 Uhr) und
Donnerstag (8-12 Uhr und 13.30-
16 Uhr) sind nun auch montags
und mittwochs von 9-12 Uhr Bar-
ein- und auszahlungenmöglich.

Hauptkassemit
erweitertenÖff-
nungszeiten

Altenburg. Der Bereich Woh-
nungsbauförderung des Landrats-
amtes in der Lindenaustraße 10 in

Altenburg bleibt in der Zeit vom
17. bis 26. April 2019 aus be-
trieblichen Gründen geschlossen.

BereichWohnungsbauförderung
in derLindenaustraße geschlossen

Kratzen, graben, schaben – eine
Zeitreise
Gemeinsam mit Julia Penndorf
und Peter Schnürpel geht es in
der Kunstbibliothekt Bernhard
August von Lindenaus auf Zeit-
reise in ferne Länder und wunder-
bare Landschaften. Die druckgra-
fischen Techniken der Abbildun-
gen werden erläutert; anschlie-
ßend kann sich jeder selbst unter
Anleitung in der Anfertigung ei-
ner Radierung ausprobieren.
2-Tage-Kurs, Mo/15. + Di/16. April,
jeweils 10 bis 14 Uhr, 6 - 10 Teil-
nehmer, ab 8 Jahren

Ostereierei
Eier bemalen, färben oder colla-
gieren zusammen mit Dozenten

des Studios. Ausgeblasene oder
gekochte Eier sindmitzubringen.
Mi/17. April, 10 bis 13 Uhr, 6 - 12
Teilnehmer, 7 - 14 Jahre

Köpfe –KeramischePlastik
Angeregt durch die plastischen
Köpfe im Sammlungsbestand
des Lindenau-Museums sollen
unter Anleitung der Restaurato-
rin Susanne Reim und des Jenaer
Keramikers Frank Steenbeck ei-
gene Köpfe aus Ton entwickelt
werden. Nach Zeichnungen und
ersten kleinen plastischen Ent-
würfen bis zur Fertigung des tö-
nernen Grundgerüsts, folgt am
zweiten Tag das Modellieren der
genauen Form von allen Seiten.
Der dritte Tag bleibt den Details

vorbehalten: Augen, Nase, Mund
und Ohren halten bei genauerer
Betrachtung immer wieder heite-
re Überraschungen bereit.
3-Tage-Kurs,Mi/24. bis Fr/26. April,
jeweils 9 bis 13 Uhr, 6 - 10 Teil-
nehmer, ab 8 Jahren

Anmeldung unter Angabe von
Namen, Alter, Adresse und Er-
reichbarkeit der Eltern per E-
Mail an: studio@lindenau-
museum.de oder telefonisch:
03447 89 55-47/-45. Weitere In-
formationen: www.lindenau-
museum.de

Sophie Thorak,
Presse/Kommunikation

Lindenau-Museum Altenburg

Kreative Osterferien im Studio
Bildende Kunst für Kinder ab 7



Altenburg. Welchen zeitlichen
Betreuungsbedarf Eltern für
ihre Kinder sehen untersucht
das Landratsamt Altenburger
Land im Rahmen der Kitabe-
darfsplanung aktuell mit einer
Online-Befragung. Zielgruppe
sind alle Eltern, deren Kinder
im Altenburger Land in einer
Kindertageseinrichtung oder
bei Tagespflegepersonen be-
treut werden. Unter dem Link
https://www.soscisurvey.de/kita-
elternbefragung2019/ ist der
Online-Fragebogen zu finden.
Die Beantwortung nimmt ca.
fünf Minuten in Anspruch und
ist bis zum 15. Mai 2019 mög-
lich. Die Anonymität aller Teil-
nehmer der Befragung ist ge-
wahrt.
Flexible und auf Familien abge-
stimmte Lösungen in der Kinder-
betreuung sind in den Fokus von
Politik und Rechtsprechung ge-
rückt. Erst am 5. Dezember 2018
hat der Kreistag des Altenburger
Landes die „Förderung von Mo-
dellprojekten für flexible Lösun-
gen in der Kinderbetreuung“ im
Rahmen des „Integrierten Fach-
plans für Familien“ als politi-
sches Handlungsziel beschlos-
sen. Der neue „Beirat für Inte-
grierte Sozialplanung“ im Land-
kreis Altenburger Land hat am
28. Februar 2019 die „Vermei-
dung von Kinderarmut durch
Unterstützung der Eltern (z.B.
durch bedarfsgerechte Betreu-
ungszeiten)“ als zentrales Hand-
lungsziel einer Armutspräventi-
onsstrategie für den Landkreis
bewertet.
Das Urteil des Verwaltungsge-
richts Aachen vom 1.8.2018 ver-
stärkt die Relevanz des Themas.
Hier wurde präzisiert, dass Kom-
munen bei der Erfüllung des
Rechtsanspruchs auf einen Be-
treuungsplatz sicherstellen müs-
sen, dass in zeitlicher Hinsicht

dem individuellen Betreuungsbe-
darf des Kindes und seiner Erzie-
hungsberechtigten entsprochen
werde.
Der Landkreis Altenburger Land
ist als örtlicher Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe verpflichtet,
gemeinsam mit den Wohnsitzge-
meinden darauf hinzuwirken,
dass ein bedarfs- und qualitätsge-
rechtes Betreuungsangebot mit
bedarfsgerechten Öffnungszeiten
zur Verfügung steht.
Welche Erfahrungen und Wün-
sche seitens der Eltern bei den
Betreuungsmöglichkeiten für ih-
re Kinder bestehen, will das
Landratsamt Altenburger Land
mit einer Onlinebefragung ermit-
teln. Dafür sind neben allgemei-
nen Angaben auch Fragenkom-
plexe zur aktuellen Betreuungs-
situation, zu Erfahrungen bei der
Suche nach einem Betreuungs-
platz und zu Entlastungsmög-
lichkeiten im Familienalltag an-
gelegt.
Gegenwärtig gibt es im Land-
kreis Altenburger Land 55 Kin-
dertagesstätten und Kindergärten
in kommunaler und freier Trä-
gerschaft sowie 6 Tagespflege-
personen.

Ob ausreichend Betreuungsmög-
lichkeiten zur Verfügung stehen,
ermittelt das Landratsamt ge-
meinsam mit den Trägern der
Betreuungseinrichtungen jähr-
lich in der Kitabedarfsplanung.
Die von den Familien benötigte
Betreuungszeit spielte dabei in
den letzten Jahren eher eine un-
tergeordnete Rolle. Um passge-
naue Angebote zur Förderung
der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu entwickeln und die
Herausforderungen vonAlleiner-
ziehenden sowie Eltern, die in
Schichten oder zu ungünstigen
Zeiten arbeiten in den Blick zu
nehmen, ist der Landkreis auf
die Antworten der Familien vor
Ort angewiesen.
Die Ergebnisse der Befragung
werden statistisch zusammenge-
fasst und mit dem Kitabedarfs-
plan 2019/2020 voraussichtlich
im August 2019 veröffentlicht.
Rückschlüsse auf einzelne Per-
sonen oder Kindertageseinrich-
tungen werden bei der Darstel-
lung der Ergebnisse nicht mög-
lich sein.

Antonia Kittel,
Fachbereich Soziales, Jugend

und Gesundheit
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Bild: Flyer zur Elternbefragung des Landratsamtes Altenburger Land

Landratsamt befragt Eltern zum
Betreuungsbedarf für Kinder

Altenburg/Erfurt. Sechs Thü-
ringer wurden am 18. März im
Barocksaal der Staatskanzlei in
Erfurt für ihr ehrenamtliches
Engagement ausgezeichnet. Die
Geehrten setzen sich seit vielen
Jahren in herausragenderWeise
für den Breitensport in Thürin-
gen ein und erhielten mit dem
Verdienstorden die höchste An-
erkennung, die die Bundesrepu-
blik Deutschland für Verdienste
um das Gemeinwohl verleiht. Im
Namen von Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier nahm
Ministerpräsident Bodo Rame-
low die Ehrung vor. Zu denAus-
gezeichneten gehörte auch Vico
Köhler aus Kostitz im Altenbur-
ger Land.
Vico Köhler hat sich um den Kara-
tesport in Thüringen in besonderer
Weise verdient gemacht. Ihm ist es
in mehr als 25-jähriger ehrenamtli-
cherArbeit gelungen, imAltenbur-
ger Land die Kampfkunst der waf-
fenlosen Selbstverteidigung als
breitensportliches Angebot zu ver-
ankern. Er war selbst viele Jahre
als Athlet erfolgreich, bevor er
durch eine Verletzung seine aktive
Wettkampfzeit vorzeitig beenden
musste. Seither widmet er sich ver-
stärkt der Ausbildung und Betreu-
ung von jungen Sportlerinnen und
Sportlern, die in dem von ihm ge-
gründeten Verein „Sakura Meusel-
witz“ trainieren. Dank des Enga-
gements von Vico Köhler hat sich
der Verein zu einem der erfolg-
reichsten Karatevereine Thürin-
gens entwickelt, der stolz auf eine
hervorragende Leistungsbilanz mit
vielen Landes- und Deutschen
Meistertiteln verweisen kann. We-
gen seiner kontinuierlichen Nach-

wuchsarbeit wurde der Verein zum
Landesleistungsstützpunkt für Ka-
rate ernannt, in dem talentierte
Kinder und Jugendliche auf eine
leistungssportliche Karriere in die-
ser Disziplin vorbereitet werden.
Schon sehr früh warb Vico Köhler
dafür, Karate in den Kanon der
Schulsportdisziplinen aufzuneh-
men. Es gelang ihm, die Verant-
wortlichen davon zu überzeugen,
dass Karate einen wichtigen Bei-
trag zur ganzheitlichen Entwick-
lung von Kindern und Jugendli-
chen leistet. In viele weitere Akti-
vitäten – zum Beispiel sein Enga-
gement als Kampfrichter oder als
Organisator des Französisch-Deut-
schen Karate-Jugendaustauschs –
investiert er viel Zeit und Kraft.
Dass Thüringen und vor allem das
Altenburger Land heute so gut im
Karatesport aufgestellt ist, ist ein
Verdienst von Vico Köhler. „Für
diese Bemühungen um die Erwei-
terung des schulsportlichen Ange-
bots bin ich Ihnen, sehr geehrter
Herr Köhler, außerordentlich
dankbar. Ich teile Ihre Auffassung,
dass körper- und bewegungsbezo-
gene Konzepte, die der Deeskalati-
on und Gewaltprävention dienen,
unserer Gesellschaft insgesamt zu-
gutekommen. Ich unterstütze auch
Ihren Einsatz, die polizeiliche
Aus- und Fortbildung in Thürin-
gen voranzutreiben und zu opti-
mieren. Für all das danke ich Ihnen
sehr herzlich und überreiche Ihnen
als Zeichen der Anerkennung die
Verdienstmedaille der Bundesre-
publik Deutschland“, würdigte
Ministerpräsident Bodo Ramelow
denAusgezeichneten.

JF

Vico Köhler erhält
Verdienstorden der
Bundesrepublik

Foto v.l.n.r.: Landrat Uwe Melzer, Vico Köhler, der Ministerpräsident
des Freistaates Thüringen Bodo Ramelow und der Wirtschaftsförderer
des Landkreises Altenburger Land Wolfram Schlegel während der
Ehrung in Erfurt.

Altenburg. Vor acht Jahren star-
tete der Landkreis die Aktion
„Kinderfreundliches Haus“. Bis-
her konnten 30 Gütesiegel an
Hausgemeinschaften im Alten-
burger Land vergeben werden.
Jetzt findet der Wettbewerb sei-
ne Fortsetzung.
Für Mehrfamilienhäuser, in denen
das Zusammenleben von Kindern,
jungenMenschen und Senioren gut
funktioniert, vergibt der Landkreis
das Gütesiegel „Kinderfreundli-
ches Haus“. Dafür kann sich jede
Hausgemeinschaft im Altenburger
Land bewerben. Um das Gütesie-
gel zu erhalten müssen verschiede-
ne Kriterien erfüllt sein. Bewertet
wird unter anderem, ob es im Haus
eine kinderfreundliche Hausord-
nung gibt, ob Kinder imUmfeld ih-
rer Wohnungen gefahrlos spielen
können, ob geeignete Abstellflä-
chen für Kinderwagen und Fahrrä-
der zur Verfügung stehen, wie
Konflikte gelöst werden und ob die

Anliegen und Wünsche der Kinder
Beachtung finden. Die Ausschrei-
bungsmodalitäten und der Bogen
mit den Bewertungskriterien kann
im Internet auf der Startseite von
www.altenburgerland.de herun-
tergeladen werden. Mieter einer
Hausgemeinschaft sollten das For-
mular gemeinsam ausfüllen, beim
Vermieter abgeben oder per Post an
ihn senden. Nach dessen Kenntnis-
nahme werden die Unterlagen an
die Projektkoordinatorin und

Gleichstellungs-
beauftragte des
Landkreises, Bär-
bel Müller, wei-
tergereicht. Der
Bewertungsbogen
wird schließlich
begutachtet und
die Angaben der
Mieter vor Ort
werden überprüft.
Das Gütesiegel
wird dann in

Form einer Plakette vom Landrat
verliehen, soll gut sichtbar am
Hauseingang angebracht werden
und hat vorerst drei Jahre Gültig-
keit. Einsendeschluss für die Be-
werbungsunterlagen ist der
7. Juni 2019. Unter allen Ausge-
zeichneten werden auch in 2019
wiederWertgutscheine zurAusstat-
tung einesMietergrillfestes verlost.

Bärbel Müller,
Gleichstellungsbeauftragte

Aufruf zu Bewerbungen als
„Kinderfreundliches Haus“

Plakette „Kinderfreundliches Haus“

Altenburg. Zu den Fördermöglich-
keiten der GFAW insbesondere in
den BereichenArbeit, Unternehmer-
tum und Weiterbildung (z. B. Exis-
tenzgründerpass, Weiterbildungs-
scheck) finden am 8. Mai und am
12. Juni von 9 bis 12 Uhr kosten-
freie Beratungen im Landratsamt
statt. Zudem sind Beratungen durch
die Netzwerkpartner Thüringer Auf-
baubank (Investive Förderung für

Unternehmen und privater Woh-
nungsbau) und ThEx Enterprise
(Gründerbetreuung)möglich.
Eine telefonische Anmeldung ist
notwendig.
Ansprechpartnerin: Elke Große,
Telefon: 0344 7 586-278; E-Mail:
elke.grosse@altenburgerland
Ort: LandratsamtAltenburger Land,
04600Altenburg, Lindenaustraße 9
www.gfaw-thueringen.de

Kostenfreie GFAW-Beratung
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In einigen demnächst begin-
nenden Kursen der Volkshoch-
schule Altenburger Land gibt
es noch freie Plätze. Anmel-
dungen sind über die Website
www.vhs-altenburgerland.de,
telefonisch unter 03447 507928
oder direkt zu den Öffnungs-
zeiten in einer der beiden Ge-
schäftsstellen in Altenburg
oder Schmölln möglich.
Freie Plätze gibt es unter ande-
rem noch in folgenden Kursen:

Spannungsfeld Weimar – eine
Stadt im Aufbruch und Um-
bruch zwischen Weimarer Re-
publik und nationalsozialisti-
scher Diktatur (Exkursion)
In Weimar tagte die Deutsche Na-
tionalversammlung, die hier die
Grundlagen für die sogenannte
Weimarer Republik schuf. Fast zur
selben Zeit wurde das Bauhaus ge-
gründet. Beide Ereignisse sollten

weit über die Grenzen der Stadt
und des Freistaates Thüringen hi-
naus wirken und selbst gegenwär-
tig an ihrer Bedeutung nichts ver-
loren haben. Unsere Exkursion
führt zu den originalen Schauplät-
zen und Stätten. Die Studienfahrt
führt zur Autobahnkirche Gelme-
roda und zur Bauhausuniversität,
zum Haus am Horn und zum Haus
Hohe Pappeln sowie zu weiteren
wichtigen historischen Orten im
Stadtzentrum vonWeimar.
Mi, 24.4.2019, 7:30 bis 18 Uhr,
Exkursion, VHS Altenburg

SeniorFit
Mit wohltuenden und heraus-
fordernden Übungen werden
körperliche Leistungsfähigkeit,
Fitness, Kraft, Beweglichkeit
und Ausdauer verbessert. Sie
lernen Ihre eigenen Leistungs-
grenzen kennen und können sie
erweitern. Mit vielfältigen
Kräftigungs- und Dehnungs-
übungen der zur Verkürzung
neigenden Muskulatur und Lo-
ckerung verspannter Muskula-
tur, Körperwahrnehmung und
Entspannung, lernen Sie im

Kurs verschiedene Möglichkei-
ten kennen, Bewegungsmangel,
Rückenbeschwerden, Muskel-
verspannungen sowie Muskel-
schwäche vorzubeugen. Sie
werden vieles finden, was Freu-
de macht, interessant und span-
nend ist, wohl tut, Ihre Gesund-
heit stärkt und Ihre Ressourcen
für denAlltag erweitert.
ab Di, 30.4.2019, 9 bis 10 Uhr,
10 Veranst., 10 Ustd., VHS Alten-
burg

Beckenbodengymnastik für
Frauen
Mit wohltuenden und kräftigen-
den Bewegungsübungen, vielfäl-
tiger Körperwahrnehmung und
Entspannung lernen Sie im Kurs
verschiedene Möglichkeiten zur
Stärkung des Beckenbodens, zur
Verbesserung der Beweglichkeit
und Kraft, der Dehn-, Koordina-
tions-, Lockerungs- und Ent-

spannungsfähigkeit kennen. Sie
erlernen gelenk- und rücken-
schonende Körperhaltungen und
üben beckenbodenstärkende Be-
wegungsabläufe für Alltag und
Beruf. Dadurch wird Ausgleich
für Bewegungsmangel und ein-
seitige Belastung des (Berufs-
)Alltags geschaffen. Entspan-
nungs- und Atemübungen sorgen
für Erholung und ein positives
Körpergefühl. Dazu gibt es pra-
xisnahe Informationen und
Tipps, wie der (Arbeits-)Alltag
beckenbodenstärkend gestaltet
werden kann und Übungen, die
in kurzen Pausen, z.B. am Ar-
beitsplatz, eingesetzt werden
können.
ab Di, 30.4.2019, 10 bis 11 Uhr,
10 Veranst., 10 Ustd., VHS Alten-
burg
Das vollständige Kurspro-
gramm steht unter www.vhs-
altenburgerland.de online.

VolkshochschuleAltenburger Land

Vielfältige Kurse für geistige und körperliche Fitness

Landeswettbewerb „Jugend
musiziert“
Vier Schüler der Musikschule des
Landkreises Altenburger Land ha-
ben erfolgreich am Landeswettbe-
werb „Jugend musiziert“ in Gotha
(22. bis 24. März) teilgenommen.
Im Fach Violine starteten zwei
Schülerinnen: KimWinter (Klasse
Ines Ludwig) erhielt einen 1. Preis
(23 Punkte) mitWeiterleitung zum
Bundeswettbewerb in Halle, An-
ne-Sophie Bruchmüller (Klasse
Holger Runge) bekam mit 22
Punkten einen 2. Preis. Gleichfalls
machten die Akkordeonisten
(Klasse Werner Osten) Isabell
Schirmer und Friedemann Puhl
auf sich aufmerksam. Isabell
Schirmer erspielte sich mit 23
Punkten einen 1. Preis mit Weiter-
leitung zum Bundeswettbewerb
und Friedemann Puhl einen 2.
Preis mit 22 Punkten.
„Jugend musiziert“ ist der größte

nationale Wettbewerb für Kinder
und Jugendliche, der bundesweit
ausgetragen wird und bei dem
nach Talenten gesucht wird.

JF

DieKleinenTage derHarmonika
An den 48. „Kleinen Tagen der
Harmonika“ in der sächsischen
Musikstadt Klingenthal nahmen
drei Schüler der Musikschule des
Altenburger Landes teil. In der So-
lowertung Akkordeon erspielte
sich Isabell Schirmer die beste
Punktzahl (23,72 Punkte) und er-
hielt einen 2. Preis in der Katego-
rie 3. Ihr folgte Lucian Meisel mit
22,69 Punkten und einem 2. Preis
in der Kategorie 2 sowie Friede-
mann Puhl mit 22,09 Punkten in
der Kategorie 3. Das Akkordeon-
quintett erspielte sich mit 23
Punkten einen 1. Preis. Alle Schü-
ler gehören zur Klasse vonWerner
Osten. Zu demWettbewerb treffen

sich Junge Akkordeonisten aus
den Freistaaten Sachsen, Thürin-
gen und Bayern, aus der Tsche-
chischen Republik und unter-
schiedlichen Gastbundesländern.

JF

Interner Schulwettbewerb
In den beiden Schulteilen der Mu-
sikschule des Altenburger Landes
in Schmölln und Altenburg fand
vom 28. März bis 3. April ein in-
terner Schulwettbewerb in den
Kategorien Kammermusik, Gitar-
re, Violine , Viola, Violoncello und
Blockflöte statt. 114 Musikschüler
nutzten die Möglichkeit, sich zu
messen und zu vergleichen. Eine
Jury vergab insgesamt 23 hervor-
ragende Leistungen und 54 sehr
gute Prädikate. Die Punktbesten
erhielten als Auszeichnung die
„Silberne Stimmgabel“, die vom
Förderverein und Freundeskreis
beider Schulteile gestiftet wird.

Die Preisträger 2019 heißen: Ka-
roline Meier, Isabell Schirmer,
Lucian Meisel, Friedemann
Puhl und Simon Hertzsch (als
Akkordeonquintett für Kammer-
musik), Samuel Greger (Gitarre),
KimWinter (Violine),Maximili-
an Meuschke (Violoncello) und
Rosalie und Emanuel Förster
(beide Blockflöte).
Wir gratulieren unseren Musik-

schülern für ihre tollen Leistungen
im Namen der Musikschule und
bedanken uns für die Hilfe der
Vereine sowie der Sponsoren
Energie- und Wasserversorgung
Altenburg GmbH (EWA) und der
Theater & Philharmonie Thürin-
gen für die Theaterfreikarten.

Gabriele Herrmann,
Leiterin Musikschule des

Landkreises Altenburger Land

Musikschule des LandkreisesAltenburger Land

Ausgezeichnete Musikschüler imAltenburgerLand

Altenburg. Freunde mittelalter-
licher Musik haben in der Mu-
sikschule des Landkreises Alten-
burger Land die Möglichkeit,
Dudelsack zu lernen. Es wird das
Instrument „Hümmelchen“ un-
terrichtet – ein kleiner Dudelsack
in Zimmerlautstärke. Mit seinem
Tonumfang von c1 bis d2 eignet

er sich hervorragend für histori-
sche und moderne Tanzmusik.
Die Musikschule stellt Leihin-
strumente zur Verfügung. Inte-
ressenten (12 bis 99 Jahre) sind
herzlich willkommen. Anmel-
dung in der Musikschule unter
der Rufnummer 03447/315055.

JF

Musikschule des LandkreisesAltenburger Land

DasDudelsack-Spiel erlernen

Altenburg. In den letzten 14
Tagen haben Mitarbeiter des
Jugendamtes aus dem Bereich
Jugendschutz gemeinsam mit
jugendlichen Testkäufern im
Alter von 15 und 16 Jahren in
Verkaufseinrichtungen des
Landkreises die Einhaltung des
Jugendschutzgesetzes überrüft
und Testkäufe durchgeführt.
Unterstützt wurden sie hierbei
von der Polizei Altenburger
Land und den zuständigen
Ordnungsbehörden.
Aufgesucht wurden 25 Verkaufs-
stellen, darunter 13 Supermärkte,
fünf Tankstellen, vier Getränke-
handlungen, zwei Tabakgeschäf-
te und ein Imbiss. Das Urteil der
Verantwortlichen fiel zufrieden-
stellend aus: Sechs Verstöße
mussten festgestellt werden. In
diesen Verkaufseinrichtungen

wurden rechtswidrig alkoholi-
sche Getränke an Jugendliche
verkauft. Das entspricht knapp
einem Viertel der kontrollierten
Einrichtungen. In Sachen Ju-
gendschutz besteht also auch
weiterhin Handlungsbedarf.
Jugendliche unter 16 Jahren dür-
fen kein Bier, keinen Sekt oder
Wein kaufen. Branntweinhaltige
Getränke, dazu zählen unter an-
derem auch die sogenannten Al-
kopops, gibt es erst ab 18 Jahren,
genauso wie Tabak und E-Ziga-
retten. Das Ergebnis der durch-
geführten Testkäufe machte
deutlich, dass nicht in allen Ge-
schäften die Bestimmungen des
Jugendschutzgesetzes umfassend
beachtet wurden.
Die meisten Kassen in den Ge-
schäften sind mit einem elektro-
nischen System ausgestattet. Bei

jugendschutzrelevanten Produk-
ten leuchtet eineAnzeige auf und
zeigt sogar das entsprechende
Geburtsdatum an, das dann auf
dem Ausweis überprüft werden
soll. Auffallend war, dass der
Verkauf zu Beginn ordnungsge-
mäß verlief und der Jugendliche
seinen Ausweis vorlegen musste.
Allerdings errechnete das Ver-
kaufspersonal das Alter falsch
und gab den Alkohol bereitwillig
heraus. Beim anschließenden
persönlichen Gespräch mit dem
Verkaufspersonal durch die Mit-
arbeiter des Jugendamtes stellte
sich oft heraus, dass nicht sorg-
sam genug geschaut wurde. Hier
wurde deshalb nochmals ein-
dringlich darum gebeten, sich für
die Ausweiskontrolle die nötige
Zeit zu nehmen.
Die Verstöße gegen das Jugend-

schutzgesetz wurden aufgenom-
men, die betreffenden Personen
belehrt und auch die jeweiligen
Filialleiter informiert und gebe-
ten, ihre Mitarbeiter weiter für
das Thema Jugendschutz zu sen-
sibilisieren. Denn: Verstöße ge-
gen den Jugendschutz können
für die Mitarbeiter teuer werden.
Das Bußgeld kann bei Erstver-
stoß bis zu 300 Euro betragen.
Bei wiederholten Verstößen fällt
das Bußgeld höher aus. Das Ge-
setz sieht hier Strafen von bis zu
50.000 Euro vor. Es gibt aber
auch gute Nachrichten: In den
meisten Geschäften wurde der
Jugendschutz beachtet, die Aus-
weise wurden kontrolliert und es
wurde festgestellt, dass die Test-
käufer noch nicht volljährig wa-
ren; der Verkauf von Alkoholika
wurde verweigert. Hier gab es

ein Lob für Mitarbeiter und Fili-
alleitung sowie eine Plakette für
einen vorbildlichen Testkauf und
die Beachtung des Jugendschut-
zes.
Kinder und Jugendliche unterlie-
gen in Deutschland einem beson-
deren Schutz, weil ihre Entwick-
lung bis zum 18. Lebensjahr an-
dauert und die gesundheitlichen
Folgen oder Einschränkungen
durch Alkohol, Nikotin und Dro-
gen speziell im jugendlichen Al-
ter erheblich sein können. Daher
bitten wir Sie: Machen Sie mit,
beteiligen auch Sie sich am Ju-
gendschutz. Denn das Ziel ist,
dass es gar nicht erst zu Verstö-
ßen kommt.

Marion Fischer,
Fachdienst Jugendarbeit/
Kindertagesbetreuung

Jugendschutz mit Lücken: Testkäufe in Verkaufs-
einrichtungen imAltenburger Land
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Foto: Sie durchschnitten symbolisch das Band zur Eröffnung der Kreisstraße in Zürchau: v.r.n.l. Gerd Kerat (EWA
ABG), Florian Ubrig undMichael Fischer (Ing.-Büro Björnsen Beratende Ingenieure Erfurt GmbH), Hendrik Läbe
(Nobitzer Bürgermeister), Carsten Helbig (ehrenamtlicher Beigeordneter des Landrates), Karsten Kamionka
(Heli Transport und Service GmbH), Katrin Lory und Anja Bräuninger (Gemeinde Nobitz), Wolf Aubrecht (Leiter
des Fachdienstes Straßenbau im Landratsamt), Falk Hesselbarth, (Heli Transport und Service GmbH).

Altenburg. Seit Ende März rollt
derVerkehrwieder auf derKreis-
straße in Zürchau. Seit Juli 2018
wurde hier für rund 1,7Millionen
Euro gebaut – eine Gemein-
schaftsmaßnahme zur Hochwas-
serschadensbeseitigung zwischen
der Gemeinde Nobitz, dem
Landratsamt Altenburger Land
und der EWA Energie und Was-
serversorgungAltenburgGmbH.
Das Vorhaben zur Beseitigung der
durch das Juni-Hochwasser 2013
entstandenen Schäden umfasste
zum einen umfangreiche Bauleis-
tungen am Bornshainer Bach.
Hauptschwerpunkt lag dabei auf
dem Ersatzneubau von zwei in der
Verkehrsfläche der Kreisstraße lie-
genden verrohrten Abschnitten. Be-
sonders anspruchsvoll und aufwen-
dig gestaltete sich dabei die Verle-
gung unterhalb der Eisenbahnüber-
führung. Zudem erfolgten eine

Offenlegung des Gewässers auf ei-
ner Länge von ca. 70m an derMün-
dung des Baches in die Pleiße, der
Rückbau und teilweise Neubau von
Sohl- und Uferbefestigungen, Aus-
bildung von Uferbereichen und Bö-
schungssicherungen, der Ersatzneu-
bau von sieben Grundstückszufahr-
ten über das Gewässer sowie der
Neubau einer ca. 26 m langen Win-
kelstützmauer einschließlich einer
Vielzahl vonGeländern alsAbsturz-
sicherungen an Bauwerken. Mit der
gezielten Anpflanzung von Gehölz-
gruppen wurde eine Verbesserung
der Uferstruktur, der Erosionssi-
cherheit und der Lebensräume des
Gewässers erzielt. Bei zukünftigen
Hochwasserereignissen ist nun auch
ein verbesserterAbfluss gewährleis-
tet. Die örtlichen Versorgungsträger
MITNETZ STROM GmbH, Ener-
gie- und Wasserversorgung Alten-
burg GmbH und die Telekom

Deutschland GmbH haben sich an
der Maßnahme mit Um- bzw. Neu-
verlegung ihrer Anlagen beteiligt.
Zusätzlich erfolgte im Auftrag der
Gemeinde in Teilbereichen eine
Leerrohrverlegung für den künfti-
gen Breitbandausbau. Die Kreis-
straße wurde in dem von der Ge-
wässerbaumaßnahme tangierenden
Bereich erneuert. JF

Hochwasserschutz verbessert
undKreisstraßenabschnitt erneuert

Jena. In Anwesenheit des Thü-
ringer Ministers für Bildung,
Jugend und Sport, Helmut
Holter, fand am 28. und 29.
März 2019 der 29. Landeswett-
bewerb „Jugend forscht“ mit
93 Teilnehmern und der
8. Landeswettbewerb „Schüler
experimentieren“ mit 74 Teil-
nehmern in Jena statt. Insge-
samt 167 Nachwuchsforscher
präsentierten 82 kreative und
spannende Arbeiten aus den
Fachgebieten Arbeitswelt, Bio-
logie, Chemie, Geo- und
Raumwissenschaften, Mathe-
matik/Informatik, Physik so-
wie Technik.
Die in beiden Kategorien gestar-
teten 22 Sieger des Ostthüringer
Regionalwettbewerbs in Rositz
schlugen sich mit ihren 14 Pro-
jekten hervorragend. Aus dem
Altenburger Land ging in der
Sparte „Jugend forscht“ ein
zweiter Platz und Sonderpreis an
Maximilian Wegner vom Roman-
Herzog-Gymnasium Schmölln
für sein Projekt „Der Kampf um
jedes Byte – Entwicklung eines
Bildkomprimierungsalgorith-
mus“ im Fachgebiet Mathema-
tik/Informatik. Den 3. Platz im
Fachgebiet Biologie belegte

Conrad Linzner vom Lerchen-
berggymnasium Altenburg mit
seinem Projekt „Hörst du wie
das schmeckt? – Untersuchung
zum Pavlovschen Reflex“.
In der Sparte „Schüler experimen-
tieren“ schrammte der 11-jährige
Hannes Schmidt vom Roman-
Herzog-Gymnasium Schmölln
mit seinem Projekt „Ohne Pi
klappt das nie oder?“ knapp am
Landessieg vorbei und belegte
den Platz 2 im Fachgebiet Mathe-
matik/Informatik.
Diese positiven Ergebnisse wä-
ren ohne die aktive Arbeit der
Betreuungslehrer und Juroren
nicht möglich. Dafür gilt allen
Beteiligten ein herzliches Dan-
keschön. Mit besonderem Dank
sind außerdem die 97 Ost-
thüringer Sponsoren hervorzuhe-
ben, mit deren Unterstützung die
Wirtschaftsvereinigung Alten-
burger Land, Metropolregion
Mitteldeutschland e. V. (WAMM)
als Patenträger „Jugend forscht/
Schüler experimentieren“ erst
möglich machen konnte.

Heinz Teichmann
Patenbeauftragter „Jugend forscht“

WAMM e. V.

Drei Preisträger beim Lan-
desfinale „Jugend forscht/
Schüler experimentieren“
aus demAltenburger Land

Partner aller Pflegekassen und Sozialämter
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Mitten im
Herzen Altenburgs

· liebevolle, professionelle „Rund-um-die-Uhr“
Betreuung für die Pflegegrade 2-5

· vollstationäre Plätze und Kurzzeitpflege
· großzügigeAußenterrasse
· helle, freundliche Einzelzimmer
· regelmäßigeVeranstaltungen im Foyer –
Klaviermusik, Lesung,Kreativ-Nachmittag

· Gemütlichkeit und gemeinsameAktivitäten
· umfangreiche Bibliothek
· Café im Schlossblick
· Friseursalon imHaus

Rufen Sie uns an,wir beraten Sie gern.
Telefon 0 34 47-89 58 37 20
info@seniorenresidenz-altenburg.de

www.seniorenresidenz-altenburg.de

SENIORENRESIDENZ
SCHLOSSBLICK ALTENBURG

Am Gewerbegebiet 9 · 04603 Nobitz
Telefon 03447/506932 · Fax 03447/506933
roesler@ kuechen.de
www.kuechen-roesler.de

Bei allen Küchen, die bis 31.03.2019 gekauft werden,
erhalten Sie auf die Elektrogeräte kostenlos

5 JAHRE GARANTIE!

Bei allen Küchen, die bis 30.04.2019 gekauft werden,
erhalten Sie auf die Elektrogeräte kostenlos

5 JAHRE GARANTIE!

GARANTIERTE ÜBERRASCHUNGGARANTIERTE ÜBERRASCHUNG



Frühjahrs-
MESSEWOCHEN 2019

0%2

eff. Jahreszins bei einer Laufzeit
von bis zu 48 Monaten.

MESSE-FINANZIERUNG

30%1

auf Möbel-Neubestellungen

MESSE-RABATT

50%1

auf frei geplante Küchen

MESSE-RABATT

A14-1519 • Gültig bis 15.04.2019. Alle angegebenen Maße sind Zirka-Angaben. Maß-, Farb- und Modellabweichungen, Preisirrtümer u. Liefermöglichkeiten vorbehalten. Ohne Dekoration! Alle Preise sind Abholpreise in Euro. Für Druckfehler keine Haftung. Keine weiteren
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04603 Windischleuba bei Altenburg | Fünfminutenweg Nord 7 | Telefon 03447 85160 | www.moebel-schroeter.de

Wir sind für Sie da:
Mo.-Fr. 9.00-19.00 Uhr
Sa. 9.00-18.00 Uhr




